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9 Lärmschutz 
Botschaften 

Die Bevölkerung leidet weiterhin unter einer hohen Lärmbelastung, wobei der Straßen-
verkehr die bedeutendste Belastungsquelle darstellt. Für einen wirksamen Gesund-
heitsschutz ist es unabdingbar, die Lärmgrenzwerte für Wohnnutzungen flächen-
deckend kurzfristig tagsüber auf 65 dB(A) und nachts auf 55 dB(A), mittelfristig auf 
tagsüber 62 dB(A) und nachts auf 52 dB(A) und langfristig auf tagsüber 55 dB(A) und 
nachts auf 45 dB(A) zu reduzieren. 

Durch die Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) konnten 
in wesentlichen Bereichen Verbesserungen des Schutzes vor Fluglärm erreicht wer-
den. Diese gehen maßgeblich auf die Herabsetzung der Grenzwerte für die Festset-
zung der Schutzzonen und auf die Einführung einer Nacht-Schutzzone zurück. Unbe-
friedigend sind die nach wie vor zahlreichen Ausnahmen von den in der Tag-
Schutzzone 1 grundsätzlichen Bauverboten. Noch wesentlich fragwürdiger ist die Zu-
lässigkeit einer Bauleitplanung für den Wohnungsbau ebenfalls in der Tag-
Schutzzone 1, die immerhin bei Bestandsflugplätzen mindestens 65 db(A) Außenpegel 
aufweist, bei Neu- und Ausbauflugplätzen jedenfalls mindestens 60 dB(A). Zur Ge-
währleistung der unter verfassungsrechtlichem Schutz stehenden menschlichen 
Gesundheit kommt daher nur eine restriktive Auslegung und Anwendung der auf das 
Bebauungsverbot bezogenen Ausnahmevorschriften in Betracht. Die ausgeweiteten 
Ansprüche auf den Ersatz von Aufwendungen für Schallschutzmaßnahmen am Bau 
werden durch eine zeitliche Staffelung der Anspruchsentstehung zum Teil unange-
messen verzögert. Auch in Fällen von gesundheitsschädlichen Lärmbelastungen kann 
der Anspruch erst fünf Jahre nach der Festsetzung des Lärmschutzbereiches geltend 
gemacht werden. Gleiches gilt für den nunmehr erstmalig eingeführten Entschädi-
gungsanspruch für fluglärmbedingte Beeinträchtigungen des Außenwohnbereiches. 
Die durch Änderung des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) eingeführte Abwägungs-
beachtlichkeit der Grenzwerte für die Lärmschutzzonen im Rahmen der luftverkehrs-
rechtlichen Planfeststellung ist sachlich kontraproduktiv. Nach wie vor ist dagegen eine 
Luftverkehrslärmschutzverordnung nach dem Vorbild der 16. BImSchV (Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) mit strikt verbindlichen Im-
missionsgrenzwerten dringend erforderlich.  

Die in Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie der Europäischen Union im Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) neu gestaltete Lärmminderungsplanung steht vor 
ihrer praktischen Bewährungsprobe. Inzwischen ist die erste Stufe der Lärmminde-
rungsplanung, nämlich die Lärmkartierung, mit der Entwicklung der strategischen 
Lärmkarten für die bedeutendsten Lärmquellen abgeschlossen worden. 
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Die Erträge der Kartierung bestätigen, dass große Teile der Bevölkerung erheblichen 
Umgebungslärmeinwirkungen ausgesetzt sind. Damit liegen die Herausforderungen für 
die zweite Stufe der Lärmminderungsplanung, nämlich die Entwicklung von Lärmakti-
onsplänen, offen zutage. Nun gilt es für die Planungsträger, klare und anspruchsvolle 
Zielsetzungen für eine Reduktion des Belastungsniveaus zu formulieren und in Koordi-
nation mit verschiedenen zuständigen Verwaltungsträgern eine angemessene, wirk-
same Instrumentierung dieser Ziele zu entwickeln. Die bisherigen Bemühungen der 
Planungsträger lassen allerdings viele Wünsche offen, sowohl hinsichtlich überzeu-
gender, auch die Summationsproblematik der verschiedenen Umgebungslärmquellen 
in den Blick nehmender Zielsetzungen, wie auch hinsichtlich des Einsatzes wirksamer 
Maßnahmenbündel. Obwohl die Umsetzung einer anspruchsvollen gemeindlichen 
Lärmminderungsplanung die Lärmsituation deutlich verbessern kann, darf allerdings 
nicht verkannt werden, dass aufgrund der inhärenten Grenzen dieses Instrumentes 
weitere flankierende Maßnahmen insbesondere zur technischen Lärmminderung an 
der Quelle erforderlich sind. Insofern kommt es auf anspruchsvolle gesetzliche Rege-
lungen an, die das technische Potenzial zur Lärmminderung unter anderem von Fahr-
zeugreifen und Motoren ausschöpfen, und die durch den EU-Gesetzgeber erlassen 
werden müssen. 

9.1 Einleitung 
805. Die Lärmbelastung der Bevölkerung ist weiterhin hoch. Verschiedene Erhebun-
gen weisen darauf hin, dass in den letzten zehn Jahren in Bezug auf die Emissionen 
aus den relevanten Lärmquellen wenn überhaupt nur eine geringe Entlastung erreicht 
werden konnte (KUCKARTZ et al. 2006; LFU o. J.; UBA 2007a; ZEUS GmbH 2006). 
Das Umweltbundesamt (UBA) hat wiederholt, zum letzten Mal im Jahr 2006, eine re-
präsentative Umfrage zur Lärmbelästigung in Auftrag gegeben. Bei derartigen Umfra-
gen ist zu berücksichtigen, dass das Lärmempfinden von sehr vielen unterschiedlichen 
Faktoren wie beispielsweise der Sensibilität, dem Problembewusstsein und der Ta-
gesform beeinflusst wird. Trotzdem bieten diese Erhebungen die Möglichkeit, über das 
Lärmempfinden der Bevölkerung Rückschlüsse auf die Belastungslage zu ziehen, so-
lange eine umfangreiche Erfassung der Lärmimmissionen nicht vorliegt 
(SCHRECKENBERG und GUSKI 2005). Die Ergebnisse der aktuellsten Umfrage bele-
gen, dass der Straßenverkehr weiterhin an erster Stelle in Bezug auf störende Lärm-
quellen genannt wird, gefolgt von Nachbarschaftslärm und dem Fluglärm (Tab. 9-1). 
Immerhin 62 % der Bevölkerung fühlen sich durch den Straßenverkehr gestört oder 
belästigt. Andere repräsentative Umfragen, beispielsweise für das Land Hessen, kom-
men – insbesondere wenn die regionalen Besonderheiten mit berücksichtigt werden – 
zu ähnlichen Ergebnissen (ZEUS GmbH 2006; LUBW 2004). Inzwischen liegen die 
Ergebnisse der Lärmkartierungen der Ballungszentren in Deutschland vor, die die ge-
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nannten Umfrageergebnisse bestätigen und zeigen, dass immer noch ein hoher Anteil 
der Bevölkerung relevant durch die genannten Lärmquellen belastet wird (s. 
Tz. 841 ff.). 

Tabel le 9-1 

Umfrageergebnis aus dem Jahr 2006 zur Lärmbelästigung der 
Bevölkerung nach Geräuschquellen 

Geräuschquelle Prozentualer Anteil der Befragten,  
die sich gestört und/oder belästigt fühlen*  

 äußerst stark mittelmäßig etwas überhaupt nicht

Straßenverkehr 4 9 21 29 38 

Nachbarn 2 4 14 27 53 

Flugverkehr 2 3 11 21 62 

Industrie u. 
Gewerbe 1 2 8 14 74 

Schienenverkehr 1 2 7 12 78 

* An der Umfrage haben 2034 Personen teilgenommen, die nach dem Kriterium einer möglichst 
repräsentativen Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung mit Hilfe eines Zufallsauswahlverfahrens 
ausgewählt wurden. 

Quelle: KUCKARTZ et al. 2006 

Im Bereich des Verkehrslärms ist mit Maßnahmen an den Lärmquellen – insbesondere 
hinsichtlich der Motorengeräusche – und des passiven Lärmschutzes einiges für eine 
Minderung der Lärmbelastungen unternommen worden. Allerdings wächst der Stra-
ßenverkehr weiterhin stetig an, so dass die technischen und baulichen Entwicklungen 
tendenziell kompensiert werden (SRU 2005). Auch die neueren Daten über die Ver-
kehrsentwicklung bestätigen diese Entwicklung. So ist neben der stetigen Zunahme 
des Fahrzeugbestandes (13 % in den letzten zehn Jahren) ein Anstieg der Fahrten des 
motorisierten Individualverkehrs sowie der Beförderungsleistung zu verzeichnen (SRU 
2005; Statistisches Bundesamt 2006). Eine im Jahr 2005 vom UBA veröffentlichte 
Studie bestätigt noch einmal, dass bei den Personenkraftfahrzeugen zwar die An-
triebsgeräusche gemindert wurden, dies aber nur in geringem Maße zu einer Entlas-
tung beiträgt, da im fließenden Verkehr die Lärmimmissionen insbesondere von den 
Reifen-Fahrbahngeräuschen dominiert werden (STEVEN 2005). Bei den Lastkraft-
wagen überwiegen dagegen auch im fließenden Verkehr die Antriebsgeräusche (SRU 
2005). 

Der Fluglärm wird in der Umfrage des Umweltbundesamtes zur Lärmbelästigung an 
dritter Stelle geführt und dies, obwohl nur ein Teil der Bevölkerung in unmittelbarer 
Nähe zu einem Flughafen lebt. 37 % der Befragten fühlen sich durch diese Lärmquelle 
gestört oder belästigt, was im Vergleich zu den Umfrageergebnissen aus dem Jahr 
2004 einem Anstieg um 5 % entspricht (UBA 2005). Hierbei sind erwartungsgemäß in 



624 

Abhängigkeit zur räumlichen Nähe des Wohnortes zu einem Flughafen starke 
Schwankungen in Bezug auf den beeinträchtigten Anteil der Bevölkerung feststellbar 
(EIKMANN et al. 2005). Im Unterschied zum Straßenverkehr, der tagsüber eher eine 
kontinuierliche Geräuschbelastung erzeugt, sind Luftverkehrsgeräusche immer inter-
mittierend.  

Die Entwicklung der Fluglärmbelastung zeigt eine ähnliche Tendenz: Technische Fort-
schritte in der Lärmminderung stehen einem sehr deutlichen Zuwachs des Flugver-
kehrs gegenüber (SRU 2005; 2002). Beispielsweise nahmen in Deutschland von 1996 
bis 2006 die Flugbewegungen um 36 % und die erbrachte Flugleistung (in km) auf 
deutschen Flughäfen um 49 % zu (persönliche Mitteilung des Statistischen Bundes-
amts, 29. Januar 2008). 

Weitere relevante Lärmquellen sind der Schienenverkehr sowie Industrie und Ge-
werbe, die von 20 % bzw. 19 % der Befragten als störend empfunden wurden 
(KUCKARTZ et al. 2006). Schienenverkehr erzeugt in der Regel – ähnlich wie der 
Flugverkehr – kurzzeitige Schallimmissionen. Lärmbelästigungen entstehen in erster 
Linie durch Rollgeräusche, sowie Bremsen, Rangieren und akustische Signale. In Be-
zug auf den Schienenverkehr sind verschiedene Maßnahmenprogramme zum Lärm-
schutz auf den Weg gebracht worden (s. a. BMVBW 2005). Allerdings zeigt eine im 
Zeitraum zwischen den Jahren 1998 bis 2002 durchgeführte Messreihe für zahlreiche 
Bahnstrecken, dass die von den Betreibern erstellten Berechnungen zur Lärmbelas-
tung nicht der tatsächlichen Belastung entsprechen. In vielen Fällen lagen die gemes-
senen Werte deutlich höher als die angegebenen Werte. Dies verdeutlicht den beste-
henden Handlungsbedarf zusätzlich (HINTZSCHE 2003).  

806. Wie bereits verschiedentlich erläutert kann Lärm nach den Erkenntnissen der 
Lärmwirkungsforschung zu vielfältigen Beeinträchtigungen und Schädigungen führen, 
die von Kommunikationsstörungen bis hin zu ernstzunehmenden Erkrankungen rei-
chen (SRU 1999; 2002; 2004; 2005). Bei den genannten Lärmbelastungen stehen 
extraaurale Wirkungen entweder als akute Effekte in Form von Belästigung und 
Schlafstörungen oder als chronische Effekte – dokumentierbar anhand der Zunahme 
von Risikofaktoren – im Vordergrund. Besonders beachtenswert sind durch Lärm ver-
ursachte Schlafstörungen, die wahrscheinlich über weitgehend unspezifische auto-
nome Reaktionen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen können (SRU 
2005; 2004; MASCHKE und HECHT 2005). So verursacht Lärm sympathikotone Erre-
gungen (d. h. Erregungen, die den Sympathikus als Teil des vegetativen Nervensys-
tems, welches die Organe steuert und kaum durch den Willen beeinflusst werden kann, 
betreffen) des autonomen Nervensystems mit mäßiger Zunahme von Herzschlag-
frequenz, Gefäßwiderstand und Blutdruck und vermehrter Ausschüttung von Stress-
hormonen (Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol). Diese zunächst funktionsgerechten un-
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spezifischen Reaktionen werden direkt durch Lärm verursacht, also nicht durch Emoti-
onen vermittelt, können durch diese aber verstärkt werden. Lärmwirkungen auch un-
terhalb der Aufwachschwelle können zu einer gesteigerten Aktivität des Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennierenrinde-Systems (HHN-System = zentrales Steuer- und Regel-
system zur funktionalen Koordination zwischen Zentralnervensystem und Hormonsys-
tem) führen und eine gesteigerte Cortisolausschüttung auslösen. Bereits ab einem 
Dauerschallpegel (LAeq) von 35 dB(A) am Ohr des Schläfers und einem Maximalpegel 
(LAmax) von 45 dB(A) können relevante Indikatoren für die Schlafqualität gestört werden. 
Derartige Störungen der endokrinen Regulationen physiologischer Abläufe sind wäh-
rend des Schlafes nicht kompensierbar (MASCHKE und HECHT 2005). 

Auch wenn es weiterhin schwierig ist, einen kausalen Zusammenhang zwischen be-
stimmten Gesundheitseffekten und einer chronischen Lärmbelastung nachzuweisen, 
geben zahlreiche epidemiologische Studien sehr deutliche Hinweise auf einen Zu-
sammenhang zwischen einem erhöhten Herz-Kreislaufrisiko und einer dauerhaften 
Lärmbelastung. So zeigt sich bei chronisch verkehrslärmbelasteten Personengruppen 
eine Zunahme des Risikos für Hypertonie (Bluthochdruck) und der Prävalenz für einen 
Herzinfarkt (BABISCH 2006; EIKMANN et al. 2005; MATTHES et al. 2006).  

Eine von MASCHKE und HECHT (2003) im Jahr 2003 durchgeführte Auswertung ver-
schiedener epidemiologischer Studien kommt zu dem Ergebnis, dass ein signifikanter 
Zusammenhang zwischen einer chronischen Lärmbelastung von mehr als 
LAeq 55 dB(A) außen am Tag sowie 50 dB(A) in der Nacht und der Entstehung von Hy-
pertonie besteht. Im Hinblick auf verschiedene Studien, in denen Lärmbelastungen und 
ischämische, also auf die Verminderung oder Unterbrechung der Blutzufuhr zurück-
zuführende Herzerkrankungen untersucht wurden, kann eine Zunahme des Herzin-
farktrisikos ab einem äquivalenten Dauerschallpegel am Tag oberhalb von 65 dB(A) 
außen als sehr wahrscheinlich angesehen werden (BABISCH 2004; SRU 2005). Eine 
vor kurzem vom UBA durchgeführte Meta-Analyse konnte einen Anstieg des Mykard-
Infarkt (Herzinfarkt) Risikos sogar bereits ab einem Verkehrslärmpegel oberhalb von 
60 dB(A) tagsüber zeigen (BABISCH 2006). Allerdings konnte ein signifikanter Zu-
sammenhang erst ab einer Lärmbelastung am Tage von mehr als 70 dB(A) außen 
nachgewiesen werden. Ein Problem der in der Vergangenheit durchgeführten Studien 
ist das Fehlen ausreichender Daten zur Bestimmung der Lärmbelastung der unter-
suchten Personengruppen. Es besteht die Hoffnung, dass dieses Defizit mit den im 
Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie erstellten Lärmkartierungen (s. dazu Tz. 830 ff.) 
behoben wird.  

Auch in Bezug auf den Fluglärm wird eine Lärmexposition, die zu Schlafstörungen 
führt, als besonders gesundheitsrelevant eingestuft und mit möglichen kardiovaskulä-
ren Effekten in Zusammenhang gebracht (s. ORTSCHEID und WENDE 2000; 
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SCHRECKENBERG und MEIS 2006; SRU 2004, Tz. 627; 2002, Tz. 584). Bei einzel-
nen Fluglärmereignissen mit Maximalpegeln im Innenraum oberhalb von 50 dB(A) 
und/oder einem nächtlichen energieäquivalenten Dauerschallpegel innen oberhalb von 
LAeq(8h) 30 dB(A) wird mit einer Zunahme der Wahrscheinlichkeit der Störung des 
Nachtschlafes insbesondere durch Aufwachreaktionen und damit verbundenen ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen gerechnet (ORTSCHEID und WENDE 2000; SRU 
2002). Eine kürzlich veröffentliche europäische Verbundstudie konnte einen signifi-
kanten Zusammenhang zwischen der Langzeitexposition gegenüber Fluglärm und dem 
Risiko einer Bluthochdruckerkrankung nachweisen (JARUP et al. 2008). Andere 
Effekte wie zum Beispiel Belästigung oder auch die Minderung der Leistungsfähigkeit 
bei Kindern wurden ebenfalls dokumentiert und sind nicht zu vernachlässigen 
(KALTENBACH und BARTELS 2006; SCHRECKENBERG und MEIS 2006).  

807. Diese aktuellen Entwicklungen der Lärmwirkungsforschung und die inzwischen 
vorliegenden Ergebnisse aus den Lärmkartierungen bestätigen erneut, dass eine deut-
liche Reduzierung des Lärms aus allen relevanten Quellen erforderlich ist. Die Lärm-
minderungspolitik der verantwortlichen Akteure auf allen Ebenen sollte darauf gerichtet 
sein, dass die Lärmbelastung in Wohngebieten tagsüber kurzfristig 65 dB(A) außen 
und nachts 55 dB(A) außen nicht übersteigt. Auf mittelfristige Sicht ist ein Präventions-
wert von jedenfalls tagsüber 62 dB(A) und nachts 52 dB(A) anzustreben. Geht man 
von einem erhöhten Herzinfarktrisiko bereits ab einer Dauerschallbelastung von 
60 dB(A) aus, so ist dieser mittelfristig zu erreichende Zielwert jedoch entsprechend zu 
senken. Langfristig sollten für Wohngebiete Tageslärmpegel von 55 dB(A) und Nacht-
werte von 45 dB(A) möglichst nicht überschritten werden (SRU 1999, Tz. 465; 2004, 
Tz. 664). 

808. Im Hinblick auf die Regulierung des Lärmschutzes sind im Berichtszeitraum 
zwei bedeutsame Entwicklungen zu verzeichnen, die nachfolgend erörtert werden: 
Zum einen ist das seit 1971 unverändert geltende FluLärmG im Jahre 2007 durch das 
Gesetz zur Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm in der Umgebung von Flug-
plätzen (BGBl. I, 06. Juni 2007, S. 986) (FluLärmSchutzVerbG) wesentlich novelliert 
worden. Außerdem wurde die rechtliche Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie der 
EU (RL 2002/49/EG – UmgebungslärmRL) mit dem Inkrafttreten der in das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) eingefügten §§ 47a bis 47f im Juni 2005 (BGBl. I, 
29. Juni 2005, S. 1794) sowie dem Erlass der Verordnung über die Lärmkartierung 
(34. BImSchV, BGBl. I, 15. März 2006, S. 516) im März 2006 abgeschlossen. Als ers-
ter Schritt der praktischen Umsetzung waren bis zum 30. Juni 2007 strategische Lärm-
karten in Bezug auf besonders lärmintensive Quellen zu erstellen; für diese Lärmquel-
len sind bis zum 18. Juli 2008 Lärmaktionspläne zu erarbeiten, in denen unter anderem 
konkrete Maßnahmen zur Lärmreduzierung festzulegen sind. 
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9.2 Fluglärm 
809. Das Luftverkehrsaufkommen steigt seit Langem erheblich. Nach der kurzfristi-
gen Abnahme als Folge der Terroranschläge in den USA im September 2001 nimmt 
der Verkehr seit 2003 wieder kontinuierlich zu. Das Passagieraufkommen an den 17 
internationalen deutschen Verkehrsflughäfen ist zwischen den Jahren 2003 und 2006 
um über 14 Millionen Fluggäste angewachsen. Dies entspricht einem Anstieg um über 
23 % (errechnet aus den Angaben des Statistischen Bundesamtes 2003, S. 326; 2004, 
S. 478; 2005, S. 432; 2006, S. 429). Auch das Luftfrachtaufkommen nimmt drastisch 
zu. So stieg beispielsweise der Luftfrachtumschlag auf dem Flughafen Frankfurt am 
Main zwischen den Jahren 2004 und 2007 von 1 750 996 t auf 2 095 293 t (Fraport 
2008). Die Jahre 2005 und 2006 wurden angesichts der Steigerung der Flugzahlen von 
5,4 % und 3,8 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr als „Jahr der Rekorde“ bzw. „Jahr 
der Spitzenwerte“ bezeichnet, wobei Deutschland das luftverkehrsreichste Land Euro-
pas ist (DFS 2006; 2007).  

Mit dem Prosperieren des Luftverkehrssektors geht eine erhebliche Fluglärmbelastung 
einher (Tz. 805 f.). Durch technische Weiterentwicklungen konnten Fortschritte in der 
Lärmminderung am Fluggerät erreicht werden (DOBRZYNSKI 2003). Die Verkehrs-
lenkung durch die Deutsche Flugsicherung ermöglicht zudem eine Reduzierung der 
Belastungen auf das notwendige Maß (MEVENKAMP 2003). Schließlich wird Lärm-
konflikten im Rahmen der Raumordnung und Landesplanung vielfach vorgebeugt 
(ERBGUTH 2003; MÜLLER 2003).  

810. Allerdings werden die so zu erzielenden Lärmminderungen durch den Anstieg 
der Flugzahlen insgesamt überkompensiert (SRU 2002, Tz. 582; 2004, Tz. 628). We-
sentliche Aufgabe der Gesetzgebung ist es daher, der Problematik des wachsenden 
Luftverkehrs letztlich eine verträgliche Gestaltung zu verschaffen. Für die Planung von 
Flughäfen bzw. ihre wesentlichen Änderungen – etwa durch die Neuanlage von Lan-
debahnen – fehlen rechtlich normierte Lärmgrenzwerte zum Schutz der Anwohner in 
der Flughafenumgebung. Gesetzlicher Maßstab zum Schutz der Anwohner ist gemäß 
§ 9 Abs. 2 LuftVG seit 1958 – also nunmehr seit 50 Jahren – die „Sicherung der Benut-
zung benachbarter Grundstücke gegen Gefahren oder Nachteile“. Eine untergesetz-
liche Konkretisierung, wie sie im Umweltrecht verbreitet und für den Verkehrslärm – 
spät, aber immerhin – mit der 16. BImSchV geschaffen worden ist, fehlt für die Plan-
feststellung von Flughäfen nach wie vor (s. kritisch SCHULZE-FIELITZ 2003; KOCH 
2002, S. 237 f.; SRU 2004, Tz. 659). Daher sah sich die Rechtsprechung dazu ge-
zwungen, in einer umfangreichen Kasuistik derartige Grenzwerte zu konkretisieren, 
ohne allerdings dazu primär legitimiert zu sein. Neben dem insoweit defizitären LuftVG 
ist als zweites Regelwerk das seit 1971 bis vor kurzem unverändert geltende 
FluLärmG zu nennen, das bereits bei seinem Erlass als unzureichend kritisiert worden 
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ist. Seine Aufgabe war und ist es im Kern, die Flughafenanrainer mittelbar vor dem 
Lärm eines planfestgestellten Flughafens dadurch zu schützen, dass die Gemeinden in 
lärmbelasteten Gebieten, den so genannten Lärmschutzbereichen, keine Bauleit-
planung für sensible Nutzungen, insbesondere Wohnnutzungen, betreiben dürfen und 
die Baugenehmigungsbehörden teilweise „empfindliche“ Bauvorhaben wie Wohnungs-
bauten nicht, teilweise nur mit Auflagen passiven Schallschutzes genehmigen dürfen 
(näher KOCH und WIENEKE 2003a; WYSK 2007, S. 245 f.). Das Verhältnis des 
FluLärmG zum LuftVG ist wie folgt zu bestimmen: Während die Schutznorm des § 9 
Abs. 2 LuftVG den Lärm eines in Planung befindlichen Flughafens auf ein zumutbares 
Maß reduzieren will, soll das FluLärmG den Lärm eines zugelassenen Flughafens ge-
gen Bebauungswünsche von kommunaler Seite und von den Bürgern durchsetzen und 
ein gewisses Maß an passivem Schallschutz gewährleisten. Diese gänzlich verschie-
denen, aber einander grundsätzlich sachgerecht ergänzenden Funktionen der beiden 
Gesetze sind zu beachten.  

811. Nach der Novellierung des völlig überholten FluLärmG von 1971 sind nunmehr 
wesentliche Erfolge auf dem Weg zu einem angemessenen Lärmschutz der Anrainer 
erreichbar. Das Gesetz weist aber nach wie vor auch deutliche Defizite auf. Die Rege-
lungsstruktur des FluLärmG blieb durch die Novellierung unverändert 
(BRÜGGEMANN 2006, S. 162; WYSK 2007, S. 243). Grundlegendes Konzept ist wei-
terhin die Verpflichtung der Verwaltung zur Festsetzung von Lärmschutzbereichen in 
der Umgebung größerer Flugplätze nach Maßgabe bestimmter Schallgrenzwerte. An 
diese Festsetzungen sind dann – abhängig von der Intensität der Lärmbelastung – 
Siedlungsbeschränkungen, Entschädigungsansprüche für Bauverbote sowie Aufwen-
dungsersatzansprüche für Schallschutzvorrichtungen am Gebäudebestand geknüpft 
Deutscher Bundestag 2006a; SCHRÖDER 2006, S. 9; SRU 2002, Tz. 601 ff.; KOCH 
und WIENEKE 2003a, S. 72 ff.). Die Novellierung hat wesentliche Änderungen an die-
sen zentralen Elementen gebracht, die insgesamt geeignet sind, das Lärmschutz-
niveau zu verbessern. Zu den Verbesserungen zählen: 

– die Erweiterung des Anwendungsbereiches des FluLärmG, 

– die deutliche Senkung der für die Festsetzung der Lärmschutzbereiche maßgebli-
chen Schallgrenzwerte,  

– die Pflicht zur Ausweisung einer spezifischen Nacht-Schutzzone, 

– die Anpassung des für die Fluglärmberechnung maßgeblichen Äquivalenzparame-
ters an die für andere Lärmsektoren geltenden Verfahren und 

– die Normierung gesetzlicher Ansprüche auf belüftete Schallschutzvorrichtungen in 
Schlafräumen und auf Entschädigungen für Beeinträchtigungen des Außenwohnbe-
reiches. 
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Darüber hinaus zielt das FluLärmG n. F. auf eine Harmonisierung zwischen dem 
FluLärmG und den für die luftverkehrsrechtliche Planung relevanten §§ 6 ff. LuftVG, in 
dem die für die Schutzzonenfestsetzung nach dem FluLärmG maßgeblichen Lärm-
grenzwerte nunmehr auch in den luftverkehrsrechtlichen Zulassungsverfahren für ver-
bindlich erklärt werden. Diese „Verklammerung“ der beiden Gesetze wirft einige 
schwierige Rechtsfragen auf. Sie dürfte allerdings im Bereich des passiven Schall-
schutzes wünschenswerte Klärungen und sachlich einen verbesserten passiven Lärm-
schutz bringen. Hinsichtlich des aktiven Lärmschutzes bleiben erhebliche Defizite be-
stehen (s. dazu eingehend Tz. 823 ff.). 

9.2.1 Anwendungsbereich des Gesetzes zum Schutz 
gegen Fluglärm 

812. Die zentralen Instrumente des FluLärmG sind die Lärmschutzbereiche, die in 
der Umgebung der vom FluLärmG erfassten Flugplätze auszuweisen sind. Die Ver-
pflichtung zur Festsetzung von Lärmschutzbereichen erstreckt sich gemäß § 4 Abs. 1 
FluLärmG n. F. auf 

– Verkehrsflughäfen mit Fluglinien- oder Pauschalflugreiseverkehr, 

– Verkehrslandeplätze mit Fluglinien- oder Pauschalflugreiseverkehr und einem 
Verkehrsaufkommen von über 25 000 Bewegungen pro Jahr, 

– militärische Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu 
dienen bestimmt sind, sowie auf 

– militärische Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit einer höchstzulässigen 
Startmasse von mehr als 20 t zu dienen bestimmt sind, mit einem Verkehrsaufkom-
men von über 25 000 Bewegungen im Jahr.  

Damit ist der Anwendungsbereich des FluLärmG deutlich erweitert worden. Entschei-
dend ist dafür insbesondere § 4 Abs. 1 Nr. 2 FluLärmG n. F., nach dem Lärmschutz-
bereiche für zivile Verkehrslandeplätze mit Fluglinien- und Pauschalflugreiseverkehr 
und mit einem Verkehrsaufkommen von über 25 000 Bewegungen pro Jahr festzuset-
zen sind. Gemäß § 1 S. 1 Nr. 1 FluLärmG a. F. waren bislang in der Umgebung von 
Flugplätzen Lärmschutzbereiche für Verkehrsflughäfen festzusetzen, die dem Linien-
flugverkehr angeschlossen waren, und für militärische Flugplätze, die dem Betrieb von 
Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu dienen bestimmt waren. Für andere dem Betrieb 
von Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu dienen bestimmte Flugplätze sollten nach 
S. 2 der Bestimmung Lärmschutzbereiche festgesetzt werden, wenn der Schutz der 
Allgemeinheit dies erforderte. Auf der Grundlage dieser Regelung war für Flughäfen, 
die dem teilweise sehr umfänglichen sogenannten Gelegenheitsverkehr i. S. v. § 22 
LuftVG dienten, nicht zwingend ein Lärmschutzbereich festzusetzen, obwohl von ihnen 
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erhebliche Lärmbelastungen ausgehen können. So musste unter anderem für „Gele-
genheitsflugplätze“ mit über 46 000 Starts pro Jahr kein Lärmschutzbereich festgesetzt 
werden (KOCH und WIENEKE 2003a, S. 79). Durch die Normierung der quantitativen 
Schwelle von 25 000 Bewegungen pro Jahr für die obligatorische Festsetzung eines 
Lärmschutzbereiches wird die unbefriedigende vormalige Regelung deutlich verbes-
sert. Bei zugrunde gelegten 365 Betriebstagen und einer angenommenen täglichen 
Betriebszeit von 20 Stunden ist immerhin bereits ein Lärmschutzbereich festzusetzen, 
wenn an einem Flugplatz 3,4 Flugbewegungen pro Stunde auftreten. Vergegenwärtigt 
man sich zudem, dass im Jahre 2007 auf dem Hamburger Flughafen insgesamt 
173 000 und auf dem Flughafen Frankfurt am Main sogar 492 569 Flugbewegungen 
stattfanden (Hamburg Airport o. J.; Fraport 2008), so wird deutlich, dass von dem An-
wendungsbereich des novellierten FluLärmG längst nicht nur die Großflughäfen erfasst 
sind. 

Auf der Grundlage des FluLärmG a. F. wurden mit Ausnahme des Flughafens Erfurt für 
alle 17 deutschen internationalen Verkehrsflughäfen, sowie für den regionalen Flug-
hafen Paderborn/Lippstadt Lärmschutzbereiche festgesetzt (s. für die bisher erlasse-
nen Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Lärmschutzbereichen UBA 2006b). 
Nunmehr müssen Lärmschutzbereiche für 21 weitere zivile Flugplätze eingerichtet 
werden. Diese Verpflichtung betrifft insbesondere regionale Flughäfen und Lande-
plätze, die vormals von dem Anwendungsbereich des FluLärmG weitgehend ausge-
nommen waren. Tabelle 9-2 gibt einen Überblick über bestehende sowie neu festzu-
setzende Lärmschutzbereiche. 
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Tabel le 9-2 

Lärmschutzbereiche nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 
alte und neue Fassung 

Verkehrsflughäfen mit Fluglinien- oder 
Pauschalreiseverkehr 

Verkehrslandeplätze mit Fluglinien- oder 
Pauschalreiseverkehr 

Berlin-Brandenburg (bis 2011 Berlin-Schönefeld, 
die Flughäfen Berlin Tegel und Berlin Tempelhof 
werden dann geschlossen) 
*Braunschweig 
Bremen 
*Dortmund 
Dresden 
Düsseldorf 
*Erfurt 
Frankfurt/M. 
*Friedrichshafen 
Frankfurt-Hahn 
Hamburg 
Hannover 
*Heringsdorf 
*Karlsruhe/Baden-Baden 
*Kiel 
Köln/Bonn 
Leipzig/Halle 
*Lübeck-Blankensee 
*Memmingen 
München 
Münster-Osnabrück 
Nürnberg 
Paderborn/Lippstadt 
*Rostock-Laage 
Saarbrücken 
*Schwerin-Parchim 
*Siegerland 
*Speyer 
Stuttgart 
*Weeze/Niederrhein 
*Westerland/Sylt 

*Essen/Mühlheim 
*Kassel-Calden 
*Lahr 
*Mannheim 
*Mönchengladbach 
*Zweibrücken 

*Lärmschutzbereich nach FluLärmG n. F. erstmalig festzusetzen 

Quelle: BARTH et al. 2005, verändert 

9.2.2 Lärmschutzbereich und Lärmschutzzonen 

813. Der Lärmschutzbereich eines Flughafens wird gemäß § 2 Abs. 2 S. 1 FluLärmG 
n. F. nach Maßgabe der folgenden Grenzwerte in zwei Schutzzonen für den Tag und 
eine Schutzzone für die Nacht unterteilt:  

Im Umkreis neuer oder wesentlich baulich erweiterter ziviler Flugplätze ist die Tag-
Schutzzone 1 für solche Gebiete festzusetzen, in denen der äquivalente Dauerschall-
pegel 60 dB(A) erreicht oder übersteigt. Die Tag-Schutzzone 2 wird durch den Bereich 
mit einer Lärmbelastung zwischen 55 und 59 dB(A) begrenzt. Eine Nacht-Schutzzone 
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ist für zivile Neu- und Ausbauflugplätze in den Bereichen festzusetzen, in denen LAeq 
53 dB(A) erreicht oder überschritten und Einzelschallpegel von sechs mal LAmax 
57 dB(A) erreicht werden. Ab dem 1. Januar 2011 reduzieren sich diese Werte auf 
LAeq 50 dB(A) und sechs mal LAmax 53 dB(A).  

In Bezug auf zivile Bestandsflughäfen muss eine Tag-Schutzzone 1 für die Bereiche 
ausgewiesen werden, in denen der äquivalente Dauerschallpegel 65 dB(A) erreicht 
oder übersteigt. Beträgt der äquivalente Dauerschallpegel zwischen 60 und 64 dB(A), 
ist die Tag-Schutzzone 2 festzusetzen. Für die Nacht-Schutzzone sind ein äquivalenter 
Dauerschallpegel von mindestens 55 dB(A) und mindestens sechs Einzelschallereig-
nisse von 57 dB(A) maßgeblich. 

Für militärische Flugplätze sind die Grenzwerte höher. So beträgt der für Neu- und 
Ausbauflugplätze maßgebliche Wert für die Ausweisung der Tag-Schutzzone 1 min-
destens LAeq 63 dB(A), für Bestandsflugplätze sogar LAeq 68 dB(A). Die Tag-Schutz-
zone 2 ist bei Schallpegeln zwischen LAeq 58 und 62 dB(A) bzw. 63 und 67 dB(A) fest-
zusetzen. Nacht-Schutzzonen sind in den Gebieten festzusetzen, in denen der äqui-
valente Dauerschallpegel 53 (Neu- oder Ausbauflughäfen) bzw. 55 dB(A) (Bestands-
flughäfen) beträgt und in denen mindestens sechsmal pro Nacht Einzelschallpegel von 
57 dB(A) erreicht werden. Ab Anfang 2011 werden die für die Festsetzung der Nacht-
Schutzzonen in der Umgebung militärischer Neu- und Ausbauflugplätze maßgeblichen 
Werte auf LAeq 50 dB(A) und sechs mal LAmax  53 dB(A) reduziert. 

814. Auf dieser Grundlage kann in weiten Teilen eine deutliche Verbesserung des 
Fluglärmschutzes erreicht werden. Bislang waren nämlich die Schwellenwerte für die 
Verpflichtung zur Einrichtung einer Lärmschutzzone wesentlich höher: Die Schutz-
zone 1 umfasste das Gebiet außerhalb eines Flughafengeländes, in dem der durch 
Fluglärm verursachte äquivalente Dauerschallpegel 75 dB(A) überstieg. Der Schutz-
zone 2 unterfielen die Gebiete, in denen der Schallpegel zwischen LAeq 67 dB(A) und 
75 dB(A) lag. Eine Differenzierung nach zivilen und militärischen Flughäfen, sowie da-
nach, ob der Fluglärm tagsüber oder in der Nacht auftrat, erfolgte nicht. Insgesamt 
wurden die Schutzzonen durch die Absenkung der für die Festsetzung maßgeblichen 
Grenzwerte deutlich ausgeweitet (KRAHÉ 2007, S. 81). Tabelle 9-3 gibt eine Übersicht 
über die für die Festsetzung der Lärmschutzbereiche maßgeblichen Lärmgrenzwerte 
vor und nach der Gesetzesnovellierung. 
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Tabel le 9-3 

Übersicht über die Lärmschutzbereiche  

FluLärmG 1971 bis 2007 
Verkehrsflughäfen mit Fluglinienverkehr (zivil und militärisch) 

Lärmpegel (LAeq (4)) > 67 dB(A) 

Lärmschutzzone 1 
LAeq > 75 dB(A) 

Lärmschutzzone 2 

LAeq > 67 dB(A) 

 

FluLärmG seit Juni 2007 

neue/wesentl. baulich erweiterte zivile Flugplätze 
Tag-Schutzzone 1 
LAeq Tag = 60 dB(A) 

Tag-Schutzzone 2 
LAeq Tag = 55 dB(A) 

Nacht-Schutzzone 
LAeq Nacht = 53 dB(A), LAmax = 6 mal 57 dB(A) (bis 31.12.2010) 
LAeq Nacht = 50 dB(A), LAmax = 6 mal 53 dB(A) (ab 01.01.2011) 

bestehende zivile Flugplätze 
Tag-Schutzzone 1 
LAeq Tag = 65 dB(A) 

Tag-Schutzzone 2 
LAeq Tag = 60 dB(A) 

Nacht-Schutzzone 
LAeq Nacht = 55 dB(A), LAmax = 6 mal 57 dB(A) 

neue/wesentl. baulich erweiterte militärische Flugplätze 
Tag-Schutzzone 1 
LAeq Tag = 63 dB(A) 

Tag-Schutzzone 2 
LAeq Tag = 58 dB(A) 

Nacht-Schutzzone 
LAeq Nacht = 53 dB(A), LAmax = 6 mal 57 dB(A) (bis 31.12.2010) 
LAeq Nacht = 50 dB(A), LAmax = 6 mal 53 dB(A) (ab 01.01.2011) 

bestehende militärische Flugplätze 
Tag-Schutzzone 1 
LAeq Tag = 68 dB(A) 

Tag-Schutzzone 2 
LAeq Tag = 63 dB(A) 

Nacht-Schutzzone 
LAeq Nacht = 55 dB(A), LAmax = 6 mal 57 dB(A) 

SRU/UG 2008/Tab. 9-3 

815. Die nunmehr für die Festsetzung der Lärmschutzzonen maßgeblichen Schall-
werte stellen grundsätzlich eine angemessene Grundlage für einen Fluglärmschutz 
dar, der den einleitend wiedergegebenen Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung 
entspricht (Tz. 806). So sind insbesondere die gesundheitlich besonders relevanten 
Bereiche mit einer Dauerschallbelastung ab 65 dB(A) tagsüber außen von dem 
Schutzinstrumentarium des FluLärmG n. F. erfasst. Von großer Bedeutung für einen 
effektiven Fluglärmschutz ist darüber hinaus die nunmehr erstmalig gesetzlich statu-
ierte Verpflichtung zur Ausweisung einer Nacht-Schutzzone. Auch der insoweit 
zugrunde gelegte Ansatz von bestimmten äquivalenten Dauerschallpegeln zuzüglich 
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einer bestimmten Anzahl von Einzelschallereignissen entspricht den aus der zitierten 
Lärmwirkungsforschung abgeleiteten Forderungen an einen gesunden Schlaf weitge-
hend. 

Es darf allerdings nicht verkannt werden, dass diese Bewertung auf dem konservativen 
Stand der Lärmwirkungsforschung beruht. Neuere, auf umfangreichen Feldstudien des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) basierende Erkenntnisse über die 
Auswirkungen des Fluglärms auf den Nachtschlaf begründen die Forderung nach ei-
nem Schutzansatz, der über die hergebrachten qualitativen und quantitativen Kriterien 
hinausgeht. Die Relevanz der im Zeitraum zwischen 1999 und 2004 durchgeführten 
Studien folgt daraus, dass das Schlafverhalten einer mit 64 Versuchspersonen hohen 
Zahl an Probanden in einer mit 576 Nächten hohen Zahl an Untersuchungsnächten mit 
der Methode der Polysomnografie (= Untersuchung des Schlafes einer Person über die 
Beobachtung bestimmter Körperfunktionen wie z. B. Herzrhythmus, Körpertemperatur 
etc.) untersucht wurde. Dies ist die einzige Methode, die Erkenntnisse über Auswirkun-
gen auf die Schlafstrukturen ermöglicht. Die Studien gelangten zu dem Ergebnis, dass 
die Aufwachwahrscheinlichkeit bereits ab einem fluglärminduzierten Schwellenwert von 
33 dB(A) innen zunimmt. Die Studien haben die bislang vorherrschende Annahme, 
dass Aufwachreaktionen erst ab Einzelschallereignissen ab 53 bis 55 dB(A) innen ein-
treten, empirisch widerlegt. Aus präventivmedizinischer Sicht wird es für sinnvoll er-
achtet, zusätzlich zu den 24 auch ohne Fluglärm spontan auftretenden Aufwachreak-
tionen, weniger als eine durch Fluglärm induzierte Aufwachreaktion zuzulassen. Dar-
über hinaus sollen das erinnerbare Aufwachen möglichst vermieden und das Wieder-
einschlafen möglichst wenig beeinträchtigt werden. Auf dieser Grundlage ergäben sich 
Nacht-Schutzzonen, die deutlich größer wären, als die auf der Grundlage des novel-
lierten FluLärmG festzusetzenden Zonen (BASNER et al. 2005; de WITT 2006). Die 
neuen Erkenntnisse sollten Anlass sein, die bisherigen Maßstäbe für einen nächtlichen 
Lärmschutz grundlegend zu überprüfen. 

Die Festsetzung der Schutzzonen bildet die Grundlage für die Anwendung des Instru-
mentariums des FluLärmG. Dazu sind als Rechtsfolgen der Festsetzung die folgenden 
Maßnahmen vorgesehen: 

– Siedlungsbeschränkungen für besonders lärmsensible Einrichtungen und Wohn-
häuser (§ 5 FluLärmG), 

– Schadensersatzansprüche für Bauverbote (§ 8 FluLärmG), 

– Aufwendungsersatzansprüche für bauliche Schallschutzvorrichtungen (§ 9 Abs. 1 
bis 4 FluLärmG) und 

– Entschädigungen für Beeinträchtigungen des Außenwohnbereiches (§ 9 Abs. 5 
FluLärmG). 
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Die insoweit im FluLärmG n. F. vorgenommenen Novellierungen sollen im Folgenden 
analysiert werden. Dabei wird auch die Verbesserung des Lärmschutzes durch die 
neuen Schutzzonen-Grenzwerte im Einzelnen deutlich werden.  

9.2.3 Siedlungsbeschränkungen 

816. Zweck der im FluLärmG normierten Bauverbote ist es, die besonders lärm-
empfindlichen Nutzer bestimmter Einrichtungen sowie Menschen in ihrem Wohnumfeld 
vor Fluglärmbelastungen zu schützen. Dazu ist es gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 FluLärmG 
n. F. zunächst untersagt, in einem Lärmschutzbereich – dazu zählen die Tag-Schutz-
zonen 1 und 2 sowie die Nacht-Schutzzone – Krankenhäuser, Alten- und Erholungs-
heime sowie ähnliche in gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen zu errichten. In 
den Tag-Schutzzonen dürfen nach S. 2 der Vorschrift keine Schulen, Kindergärten 
oder ähnlich schutzbedürftige Einrichtungen errichtet werden. Aufgrund der aus-
schließlichen Nutzung in den Tagstunden ist insofern eine Beschränkung des Bauver-
botes auf die Tag-Schutzzonen ausreichend (Deutscher Bundestag 2006a, S. 20 f.). 

817. Außerdem ist es gemäß § 5 Abs. 2 FluLärmG n. F. grundsätzlich untersagt, in 
der Tag-Schutzzone 1 und in der Nacht-Schutzzone Wohnungen zu errichten. Dieses 
Verbot wird allerdings durch die in § 5 Abs. 3 FluLärmG n. F. normierten umfänglichen 
Ausnahmen in weiten Teilen durchbrochen. Wohnungen dürfen danach in den ge-
nannten Schutzzonen errichtet werden, wenn 

– es sich um Wohnungen für Angehörige von Betrieben und öffentlichen Einrichtun-
gen handelt (§ 5 Abs. 3 Nr. 1, FluLärmG), 

– es sich um Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte für Streitkräfte handelt (§ 5 
Abs. 3 Nr. 3) FluLärmG, 

– die Errichtung nach § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im Außenbereich zulässig 
ist (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 FluLärmG), 

– sie innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34  BauGB liegen 
(§ 5 Abs. 3 Nr. 5 FluLärmG),  

– sie im Geltungsbereich eines vor der Festsetzung des Lärmschutzbereiches be-
kannt gemachten Bebauungsplans liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 4 FluLärmG) oder 

– es sich um Wohnungen im Geltungsbereich eines nach der Festsetzung des Lärm-
schutzbereiches bekannt gemachten Bebauungsplanes handelt, wenn dieser der 
Erhaltung, der Erneuerung, der Anpassung oder dem Umbau von vorhandenen 
Ortsteilen mit Wohnbebauung dient (§ 5 Abs. 3 Nr. 6 FluLärmG). 

Die ersten fünf Tatbestände entsprechen den bereits in § 5 Abs. 3 FluLärmG a. F. für 
die Schutzzone 1 normierten Ausnahmen von dem Wohnungsbauverbot. Neu in das 
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FluLärmG aufgenommen wurde die Ausnahme nach § 5 Abs. 3 Nr. 6 FluLärmG n. F., 
die es ermöglicht, auch nach der Ausweisung eines Lärmschutzbereiches Wohn-
bebauungen planerisch neu festzusetzen, wenn dies dem Erhalt, der Erneuerung, der 
Anpassung oder dem Umbau vorhandener Ortsteile dient. Mit dieser Regelung wird 
das nach alter Rechtslage strikte Verbot der planerischen Festsetzung von Wohnge-
bieten in der Schutzzone 1 nach Ausweisung der Lärmschutzzonen gelockert. Nun-
mehr darf in städtebaulich besonders qualifizierten Fällen Wohnbebauung auch nach 
der Schutzzonenausweisung in die Tag-Schutzzone 1 und die Nacht-Schutzzone hin-
eingeplant werden. 

Betrachtet man allein die Ausnahmekataloge in dem bisherigen und in dem novellierten 
FluLärmG, so hat die Gesetzesnovellierung scheinbar eine Minderung des Fluglärm-
schutzes bewirkt, da in der stark lärmbelasteten Tag-Schutzzone 1 mit einer Lärmbe-
lastung über 65 dB(A) bei Bestandsflughäfen nunmehr nach Maßgabe des § 5 Abs. 3 
Nr. 6 FluLärmG n. F. Wohnungen geplant und errichtet werden dürfen. Andererseits ist 
aber zu berücksichtigen, dass die Lärmschutzzonen als Folge der Herabsetzung der 
für die Festsetzung relevanten Grenzwerte erheblich an Umfang gewonnen haben. 
Während nach der bisherigen Rechtslage die Festsetzung der für die Planungsverbote 
maßgeblichen Schutzzone 1 ausschließlich in Gebieten mit einer Lärmeinwirkung von 
über LAeq 75 dB(A) zwingend war, erstreckt sich die Tag-Schutzzone 1 nunmehr bereits 
auf Bereiche mit Belastungen ab LAeq 60, 65, 63 bzw. 68 dB(A) (s. Tab. 9-3). Das prin-
zipielle Verbot, Wohnungen in der Tag-Schutzzone 1 zu errichten, ist damit also auch 
in Gebieten mit Fluglärmbelastungen zwischen LAeq 60 und 75, 65 und 75, 63 und 75 
bzw. 68 und 75 dB(A) zu beachten, die bisher nicht von dem Planungs- und Bauverbot 
erfasst waren. Hinzu kommt die Maßgeblichkeit des Bebauungsverbotes in der neu in 
das FluLärmG aufgenommenen Nacht-Schutzzone, wenn nachts äquivalente Dauer-
schallpegel von 53 bzw. 55 dB(A) und sechs Einzelschallereignisse von mindestens 
57 dB(A) erreicht werden. Insofern erfolgte durch die Gesetzesnovellierung also eine 
deutliche Verbesserung des Fluglärmschutzes zugunsten der Wohnbevölkerung. Diese 
durch die Absenkung der Zonengrenzwerte und die damit verbundene räumliche Aus-
dehnung des Bauverbotes erzielte Schutzerweiterung bringt für die Gemeinden inner-
halb der Schutzzonen zugleich auch Einschränkungen ihrer Planungshoheit und für die 
Grundstückseigentümer Beschränkungen ihrer wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit (s. 
zur Verfassungsmäßigkeit dieser Einschränkung SCHRÖDER 2006, S. 10). Die in § 5 
Abs. 3 Nr. 6 FluLärmG n. F. normierte Durchbrechung des Planungsverbotes in be-
sonderen städtebaulichen Lagen ist daher als Kompromiss zwischen der Schutz-
erweiterung und den damit einhergehenden Einschränkungen der Belange von Ge-
meinden und Grundstückseigentümern anzusehen (Deutscher Bundestag 2006a, 
S. 20). Dieser Interessenausgleich ist prinzipiell auch sachgerecht, da der neue Aus-
nahmetatbestand die Wohnbebauung in der Tag-Schutzzone 1 und der Nacht-Schutz-
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zone nach ihrer Festsetzung nicht schlichtweg gestattet, sondern auf Fälle der Erhal-
tung, Erneuerung, Anpassung und des Umbaus bereits vorhandener Ortsteile mit 
Wohnbebauung beschränkt. Insofern fällt zunächst ins Gewicht, dass die von dem 
Ausnahmetatbestand erfasste Innenentwicklung und Verdichtung vorhandener 
Ortsteile gemäß § 1a Abs. 2 BauGB städtebaulich durchaus erwünscht ist. Allerdings 
ist auch zu berücksichtigen, dass mit der menschlichen Gesundheit ein überragend 
wichtiges Gut betroffen sein kann, das gemäß Art. 2 Grundgesetz (GG) unter verfas-
sungsrechtlichem Schutz steht. Daraus muss im Wege einer verfassungskonformen 
Auslegung folgen, dass der Ausnahmetatbestand des § 5 Abs. 3 Nr. 6 FluLärmG n. F. 
– wie im übrigen die anderen Ausnahmetatbestände auch – nicht uneingeschränkt in 
Anspruch genommen werden dürfen. Grenzen für die zulässige Bebauung ergeben 
sich daher aus den für die Gesundheitsgefährdung maßgeblichen Schwellenwerten. 
Jedenfalls oberhalb einer Lärmbelastung von LAeq 65 dB(A) außen dürfen die Gemein-
den eine Wohnbebauung nach Festsetzung des Lärmschutzbereiches auch auf der 
Grundlage eines der in § 5 Abs. 3 FluLärmG n. F. normierten Ausnahmetatbestände 
nicht im Wege der Bebauungsplanung für zulässig erklären. Zu berücksichtigen ist 
dabei auch, dass nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts die Grenze für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bereits bei den 
Mischgebiets-Orientierungswerten von 60 dB(A) am Tage und 55 dB(A) nachts 
liegt. 

818. Zu begrüßen ist die in § 5 Abs. 3 UAbs. 2 FluLärmG n. F. nach entsprechenden 
Vorschlägen aus der Literatur (KOCH und WIENEKE 2003a, S. 77 f.) erstmalig in Be-
zug auf den Fluglärmschutz gesetzlich statuierte zeitliche Begrenzung bestehender 
Bebauungsrechte. Danach kann innerhalb eines nach dem 6. Juni 2007 festgesetzten 
Lärmschutzbereiches die in § 5 Abs. 3 Nr. 4 FluLärmG n. F. normierte Ausnahme für 
bestimmte Bebauungsrechte im Bebauungsplangebiet nur innerhalb von sieben Jahren 
nach der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit in Anspruch genommen werden, sofern 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans noch nicht mit der Erschließung oder der 
Bebauung begonnen worden ist. Dieser entschädigungslose Wegfall des Baurechts im 
Falle seiner Nichtausnutzung innerhalb von sieben Jahren entspricht dem Konzept des 
§ 42 Abs. 2 BauGB, nach dem Grundstückseigentümern nur dann ein Anspruch auf 
Geldentschädigung für die Aufhebung oder Änderung einer bauplanungsrechtlich zu-
lässigen Grundstücksnutzung zusteht, wenn die Aufhebung oder Änderung innerhalb 
einer Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit der Nutzung erfolgt. Durch die zeitliche 
Befristung des Baurechts werden Grundstückseigentümer dazu angehalten, zulässige 
Wohnungsbauvorhaben innerhalb der Frist von sieben Jahren zu verwirklichen. Dies 
führt zum einen zu einer Begrenzung der tatsächlich verwirklichten Vorhaben, da 
Baurechte nicht mehr auf unbestimmte Zeit ungenutzt bestehen können. Zum anderen 
wird die Prognostizierbarkeit der Entwicklung der durch das Heranrücken von Wohn-
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nutzungen an die Störquelle Flughafen verursachten Konfliktlage verbessert. Insge-
samt wird damit dem immissionsschutzrechtlichen Grundsatz entsprochen, unverträgli-
che Nutzungen nicht weiter aneinanderrücken zu lassen. Um diesen Interessen-
ausgleich noch besser zur Anwendung zu bringen, sollte die zeitliche Befristung aber 
unbedingt auch auf die übrigen in § 5 Abs. 3 FluLärmG normierten Ausnahmen er-
streckt werden. 

Für die Tag-Schutzzone 2 gelten auch weiterhin weder Beschränkungen der Wohnbe-
bauung noch Planungsverbote. Dies ist insofern bedenklich, als diese Schutzzone im-
merhin in Bezug auf bestehende zivile Flugplätze die Gebiete mit einer Schallbelastung 
zwischen LAeq 60 und 64 dB(A) und für bestehende militärische Flugplätze Gebiete 
zwischen LAeq 63 und 67 dB(A) umfasst, und damit nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zum baugebietsadäquaten Immissionsniveau gesunde 
Wohnverhältnisse grundsätzlich nicht gewährleistet sind. 

9.2.4 Passiver Schallschutz und Entschädigungen 

819. Durch die Novellierung des FluLärmG wurden die Ersatzansprüche für solche 
baulichen Schallschutzmaßnahmen erweitert, die Eigentümer besonders lärmbelaste-
ter Wohnungen gegen den Flughafenbetreiber geltend machen können. Neben den 
Grundstückseigentümern in der Tag-Schutzzone 1 können nunmehr auch Eigentümer 
der in der Nacht-Schutzzone gelegenen Grundstücke unter bestimmten Voraussetzun-
gen Geldersatz für bauliche Schallschutzmaßnahmen verlangen. Neu in das FluLärmG 
aufgenommen wurde eine Entschädigungsregelung für Beeinträchtigungen des 
Außenwohnbereiches. 

820. Gemäß § 9 Abs. 1 FluLärmG n. F. erhält der Eigentümer eines in der Tag-
Schutzzone 1 gelegenen Grundstückes, auf dem bei Festsetzung des Lärmschutzbe-
reiches 

– Einrichtungen nach § 5 Abs. 1 S. 1 und 2 FluLärmG n. F. (Krankenhäuser, Alten- 
und Erholungsheime, Schulen, Kindergärten und ähnliche in gleichem Maße 
schutzbedürftige Einrichtungen) oder 

– Wohnungen errichtet sind oder 

– auf dem die Errichtung baulicher Anlagen nach § 5 Abs. 4 FluLärmG n. F. zulässig 
ist,  

auf Antrag Aufwendungsersatz für bauliche Schallschutzmaßnahmen. Die Ansprüche 
entstehen bereits mit der Festsetzung des Lärmschutzbereiches, wenn bezüglich 

– ziviler und militärischer Bestandsflugplätze Lärmpegel über LAeq 70 bzw. 73 dB(A), 
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– neuer oder wesentlich baulich erweiterter ziviler und militärischer Flugplätze 
Lärmpegel über LAeq 65 bzw. 68 dB(A) außen 

erreicht werden. In Bezug auf Grundstücke in der Tag-Schutzzone 1, deren Lärm-
belastung diese Werte nicht erreicht, entstehen die Ansprüche mit Beginn des sechs-
ten Jahres nach Festsetzung des Lärmschutzbereiches.  

Eigentümer der in der Nacht-Schutzzone gelegenen Grundstücke können für Schlaf-
räume Aufwendungsersatz für bauliche Schallschutzmaßnahmen fordern. Vorausset-
zung ist auch hier gemäß § 9 Abs. 2 FluLärmG n. F. das Vorhandensein bzw. die Zu-
lässigkeit der erläuterten Bebauung. In Bezug auf zivile Flugplätze schließen die An-
sprüche Aufwendungsersatz für den Einbau von Belüftungseinrichtungen ein. Auch 
diese Ansprüche unterliegen einer zeitlichen Staffelung und entstehen gemäß § 9 
Abs. 2 FluLärmG n. F. nur dann mit der Festsetzung des Lärmschutzbereiches, wenn 
der durch Fluglärm hervorgerufene äquivalente nächtliche Dauerschallpegel 

– bei zivilen und militärischen Bestandsflugplätzen 60 dB(A), 

– bei zivilen und militärischen Ausbauflugplätzen bis zum 31. Dezember 2010 
58 dB(A), sowie 

– bei zivilen und militärischen Ausbauflugplätzen ab dem 01. Januar 2011 55 dB(A) 
außen 

übersteigt, ansonsten wiederum mit Beginn des sechsten Jahres nach der Festsetzung 
des Lärmschutzbereiches. 

821. Gemäß § 9 Abs. 5 FluLärmG n. F. können Eigentümer von Grundstücken in der 
Tag-Schutzzone 1, auf denen bei Festsetzung des Lärmschutzbereiches für einen 
zivilen oder militärischen Neu- bzw. Ausbauflugplatz die bereits erörterten Bebauungen 
(s. Tz. 820) vorhanden bzw. zulässig sind, angemessene Geldentschädigungen für 
Beeinträchtigungen des Außenwohnbereiches geltend machen. Wirkt auf die 
Grundstücke ein Schallpegel über LAeq 65 dB(A) verursacht durch zivile Flugplätze bzw. 
über 68 dB(A) durch militärische Flugplätze ein, so entsteht der Anspruch mit der Inbe-
triebnahme des Flugplatzes, ansonsten mit Beginn des sechsten Jahres nach der 
Festsetzung des Lärmschutzbereiches. Die Details dieses Entschädigungsanspruches 
werden in einer durch die Bundesregierung auf der Grundlage von § 9 Abs. 6 Flu-
LärmG n. F. zu erlassenden Rechtsverordnung geregelt. In Bezug auf Bestandsflug-
plätze sind in dem novellierten FluLärmG keine Ansprüche für Beeinträchtigungen des 
Außenwohnbereiches statuiert. 

822. Im Vergleich zu der bisherigen Rechtslage werden die Ansprüche der Grund-
stückseigentümer gegen die Flughafenbetreiber deutlich erweitert. Bislang waren Auf-
wendungserstattungsansprüche für bauliche Schallschutzvorrichtungen auf Eigentümer 
von Grundstücken innerhalb der Schutzzone 1 beschränkt, die durch die 
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Überschreitung eines äquivalenten Dauerschallpegels von 75 dB(A) charakterisiert 
war. Entschädigungen für Beeinträchtigungen des Außenwohnbereiches waren in dem 
FluLärmG a. F. überhaupt nicht vorgesehen.  

Als Nachteil für die Anspruchsberechtigten und als temporäre Schwächung des Flug-
lärmschutzes erweist sich allerdings die dargelegte zeitliche Staffelung der Anspruchs-
entstehung (SCHRÖDER 2006, S. 13 f.). Anspruch auf sofortigen Aufwendungsersatz 
haben ausschließlich die Eigentümer außerordentlich lärmbelasteter Grundstücke. Der 
fünfjährige Aufschub der Anspruchsfälligkeit in den übrigen Fällen wird damit begrün-
det, dass es aufgrund der Herabsetzung der für die Festsetzung der Tag-Schutzzone 1 
maßgeblichen Grenzwerte zu einer deutlichen Erweiterung des anspruchsberechtigten 
Personenkreises komme und eine zeitliche Verteilung der Ansprüche daher aus Kos-
tengesichtspunkten angemessen sei (Deutscher Bundestag 2006a, S. 22). Insofern ist 
allerdings zu bedenken, dass der Schwellenwert für gesundheitliche Gefährdungen bei 
einer Dauerschallbelastung von 65 dB(A) außen anzusetzen ist. Darüber hinaus geht 
das Bundesverwaltungsgericht ab einer Belastung von LAeq 70 dB(A) tags und 
60 dB(A) nachts davon aus, dass die Beeinträchtigungen faktisch ein derartiges Ge-
wicht erreichen, dass eine weitere Nutzung des Grundstückes unzumutbar erscheint. 
Diese Schwellenwerte begründen daher entschädigungspflichtige Übernahmean-
sprüche (BVerwG, Urteil v. 9. November 2006, BVerwGE, Bd. 127, S. 95 ff.; BVerwG, 
Urteil v. 10. November 2004, NVwZ 2005, 591 (594)). Es erscheint somit unzumutbar, 
die Lärmbetroffenen in der Tag-Schutzzone 1 fünf Jahre lang Lärmbelastungen auszu-
setzen, die jedenfalls in Bezug auf zivile und militärische Bestandsflugplätze sowie 
militärische Neu- bzw. Ausbauflugplätze die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung 
überschreiten und in Bezug auf neue oder wesentlich baulich erweiterte zivile Flug-
plätze diese nur geringfügig unterschreiten. Trotz des Erreichens bzw. sogar Über-
schreitens der vom Bundesverwaltungsgericht zugrunde gelegten Übernahmeschwelle 
von 70 dB(A) tagsüber, stehen Grundstückseigentümern in den Lärmschutzbereichen 
ziviler und militärischer Bestandsflugplätze erst nach fünf Jahren Ansprüche auf den 
Ersatz von Schallschutzmaßnahmen am Bau zu. Vor dem Hintergrund des ungebro-
chen äußerst dynamischen Wachstums des Luftverkehrs, verbunden mit bedeutenden 
Gewinnen der Flugplatzbetreiber, hätte ein Verzicht auf den zeitlichen Aufschub für 
diese besonders lärmbelasteten Grundstücke sicherlich keine unverhältnismäßige Be-
lastung der Ersatzpflichtigen bedeutet. Immerhin konnten die großen deutschen Ver-
kehrsflughäfen in den vergangenen Jahren einen stetigen Gewinnzuwachs verzeich-
nen (s. etwa Hamburg Airport 2007). Hingegen gewährleistet die für die sofortige An-
spruchsberechtigung relevante Mindestlärmbelastung von 60 dB(A) nachts, dass zu-
mindest diejenigen Personen, die nächtlichen Fluglärmbelastungen im gesundheitlich 
relevanten Bereich ausgesetzt sind, mit der Festsetzung des Lärmschutzbereiches 
Aufwendungsersatzansprüche für baulichen Schallschutz geltend machen können. 
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Für eine effektive Realisierungsmöglichkeit der Ansprüche kommt es darauf an, dass 
die Lärmschutzbereiche nach dem novellierten FluLärmG zeitnah festgesetzt werden. 
Insofern ist etwa in § 4 Abs. 3 S. 3 FluLärmG n. F. vorgesehen, dass die durch Rechts-
verordnung der Landesregierung vorzunehmende Festsetzung in Bezug auf die Anle-
gung oder Erweiterung eines Flugplatzes erfolgen soll, sobald die erforderliche Ge-
nehmigung, Planfeststellung oder Plangenehmigung erteilt ist. Für Bestandsflugplätze 
ist in Abs. 4 der Vorschrift statuiert, dass die Schutzbereichsfestsetzung spätestens bis 
Ende des Jahres 2009 erfolgen muss, wenn bislang noch keine Festsetzung erfolgt ist.  

9.2.5 Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm und 
Luftverkehrsgesetz 

823. Die Novellierung des Fluglärmschutzregimes hat eine bemerkenswerte Erweite-
rung des § 8 Abs. 1 LuftVG gebracht, in dem die Planfeststellungsbedürftigkeit des 
Neubaus und der Änderung von Flughäfen geregelt ist. Nach dem schon bislang gel-
tenden S. 2 der Vorschrift sind bei der Planfeststellung die von dem Vorhaben berühr-
ten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rah-
men der Abwägung zu berücksichtigen. In dem neu eingefügten nachfolgenden S. 3 
heißt es nun: „Hierbei sind zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Fluglärm die jeweils anwendbaren Werte des 
§ 2 Abs. 2 FluLärmG zu beachten.“ Nach dem ebenfalls neuen S. 4 der Vorschrift ist 
diese Verpflichtung auf luftverkehrsrechtliche Genehmigungen nach § 6 LuftVG ent-
sprechend anzuwenden. Damit werden also die für die Festsetzung der Lärmschutz-
bereiche nach § 2 Abs. 2 FluLärmG n. F. relevanten Lärmgrenzwerte (s. Tz. 813) in 
den luftverkehrsrechtlichen Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren für beacht-
lich erklärt. Der Wortsinn des Beachtens-Gebotes könnte für eine strikte Abwägungs-
grenze sprechen (so WYSK 2007, S. 248). Andererseits ist aber zu bedenken, dass die 
Berücksichtigung dieser Werte ausweislich des eindeutigen Wortsinns des § 8 Abs. 1 
S. 2 LuftVG n. F. im Rahmen der für die Planfeststellungs- und Genehmigungs-
entscheidung durchzuführenden Abwägung der von dem Vorhaben berührten öffentli-
chen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit zu erfolgen hat. 
Danach dürften also die Schutzzonen-Grenzwerte der Abwägung gerade keine ver-
bindlichen Schranken ziehen. Auf diese Problematik wird noch näher einzugehen sein. 
Zunächst ist die Neuregelung in den folgenden Regelungszusammenhang des Schut-
zes vor Fluglärm einzuordnen: 

Die Errichtung und der Betrieb von Flugplätzen untersteht einem in den §§ 6 ff. LuftVG 
statuierten umfänglichen Zulassungsregime, bei dessen Vollzug die zuständigen Be-
hörden den Lärmschutz als maßgeblichen Entscheidungsbelang zu berücksichtigen 
haben. So ist gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 LuftVG unter anderem vor Erteilung der Geneh-
migung besonders zu prüfen, ob der Schutz vor Fluglärm angemessen berücksichtigt 



642 

ist. § 8 Abs. 1 S. 2 LuftVG verpflichtet die Planfeststellungsbehörde dazu, die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltver-
träglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Ein wesentlicher Aspekt der 
Umweltverträglichkeit ist die Fluglärmbelastung in der Umgebung des Flughafens. In 
dem Planfeststellungsbeschluss sind dem Unternehmer nach § 9 Abs. 2 LuftVG die 
Errichtung und Unterhaltung solcher Anlagen aufzuerlegen, die für das öffentliche Wohl 
oder zur Sicherung der Benutzung der benachbarten Grundstücke gegen Gefahren 
oder Nachteile notwendig sind (s. schon Tz. 810). Diese Anforderungen ziehen der 
fachplanerischen Abwägung nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts eine verbindliche Grenze, die jeglicher Abwägung entzogen ist und un-
zumutbare Lärmbelastungen durch den Flugbetrieb untersagt (BVerwG, Urteil v. 
7. Juli 1978, BVerwGE, Bd. 56, S. 110 (123 f.); BVerwG, Urteil v. 29. Januar 1991, 
BVerwGE, Bd. 87, S. 332 (342 ff.); BVerwG, Urteil v. 27. Oktober 1998, BVerwGE, 
Bd. 107, S. 313 (323)). Auf dieser Grundlage werden an den einzelnen Flughäfen aus 
aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen bestehende individuelle Schutzkonzepte 
umgesetzt. Zu den aktiven Lärmschutzmaßnahmen zählen etwa Einschränkungen des 
Flugbetriebes zu bestimmten Zeiten (Nachtflugbeschränkungen), Nutzungsverbote für 
bestimmte Start- und Landebahnen oder Landeverbote für besonders laute Flugzeuge. 
Passiver Lärmschutz wird vor allen Dingen durch die Festsetzung von Immissions-
grenzwerten für Schlaf- und Wohnräume sowie entsprechende Lärmschutzvorrichtun-
gen am Bau bewirkt (s. zu diesen und zu weiteren Maßnahmen KOCH und WIENEKE 
2003b, S. 1158 f.).  

Höchst problematisch für die praktische Anwendung dieser Bestimmungen ist aller-
dings die nunmehr seit 50 Jahren fehlende gesetzliche Konkretisierung materieller 
Lärmschutzstandards (s. SRU 2004, Tz. 659). Weder aus den §§ 6 ff. LuftVG noch aus 
anderen gesetzlichen Bestimmungen ergeben sich Anhaltspunkte für die Vollzugsbe-
hörden, welche konkreten Lärmgrenzwerte für den zu gewährleistenden Schutz der 
Bevölkerung vor Fluglärmbelastungen maßgeblich sein sollen (SCHULZE-FIELITZ 
2003).  

Ohne gesetzliche Konkretisierungen der für den Lärmschutz im Rahmen der Genehmi-
gungs- und Planfeststellungsverfahren verbindlichen Schallpegel sind die Vollzugsbe-
hörden und die regelmäßig angerufenen Gerichte darauf angewiesen, auf der Grund-
lage des Standes der Lärmwirkungsforschung Grenzwerte eigenständig zu bestimmen. 
Insbesondere zu § 9 Abs. 2 LuftVG existiert mittlerweile eine umfängliche höchstrich-
terliche Kasuistik. Für die Bestimmung dessen, was zur Sicherung der Benutzung der 
benachbarten Grundstücke gegen Gefahren und Nachteile notwendig ist, wird dabei 
der Maßstab der Zumutbarkeit der Lärmeinwirkungen zugrunde gelegt. Als unzumutbar 
werden Belastungen noch im Vorfeld dessen qualifiziert, was der Schutz der körperli-
chen Unversehrtheit und des Eigentums unter grundrechtlichen Gesichtspunkten for-
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dert. Relevant ist insoweit die einfachgesetzliche Grenze, von der ab dem Betroffenen 
eine nachteilige Einwirkung auf seine Rechte billigerweise nicht mehr zugemutet wer-
den soll (s. insbes. BVerwG, Urteil v. 7. Juli 1978, BVerwGE, Bd. 56, S. 110 (123 f.); 
BVerwG, Urteil v. 29. Januar 1991, BVerwGE, Bd. 87, S. 332 (361); BVerwG, Urteil v. 
27. Oktober 1998, BVerwGE, Bd. 107, S. 313 (323)). Durch diesen Maßstab wird auch 
die durch Abwägung nicht mehr überwindbare Grenze des für die Fluglärmbetroffenen 
sicherzustellenden Schutzes festgelegt. Dabei ist die Zumutbarkeitsschwelle allerdings 
nicht abstrakt-generell, sondern nach Maßgabe des Einzelfalles situationsbedingt und 
bewertend zu bestimmen (BVerwG, Urteil v. 20. Oktober 1989, BVerwGE, Bd. 84, 
S. 31 (40); BVerwG, Urteil v. 29. Januar 1991, BVerwGE, Bd. 87, S. 332 (361).  

824. Auf dieser Grundlage lässt sich in der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts gleichwohl eine deutliche Linie erkennen. So wurde in den 
Entscheidungen zu den Planfeststellungsbeschlüssen der Flughäfen München II und 
Erfurt in den Jahren 1991 und 1998 als rechtmäßig bestätigt, dass die Zumutbarkeits-
grenze für die Fluglärmbelastung in Innenräumen am Tage und in der Nacht bei Spit-
zenpegelwerten von 55 dB(A) festgelegt war. Als Ausnahme von dieser Grenze wur-
den sechs nächtliche Fluglärmereignisse im Freien über 75 dB(A) bzw. sechsmal über 
60 dB(A) innen akzeptiert (BVerwG, Urteil v. 29. Januar 1991, BVerwGE, Bd. 
87, S. 332 (362, 372 ff.); BVerwG, Urteil v. 27. Oktober 1998, BVerwGE, Bd. 107, 
S. 313 (326, 329); s. dazu und zu weiterer Rspr. KOCH und WIENEKE 2003b, 
S. 1159). In der im Jahre 2006 ergangenen Entscheidung zu dem Flughafen Berlin-
Schönefeld hat das Bundesverwaltungsgericht für die Vereinbarkeit eines Nacht-
schutzkonzeptes mit den Anforderungen des § 9 Abs. 2 LuftVG maßgeblich darauf 
abgestellt, dass sowohl Maximal- als auch Dauerschallpegel für die Bestimmung des 
noch zumutbaren Innengeräuschpegels festgelegt werden. Insofern wurden sechs 
Spitzenwerte von höchstens 55 dB(A) und ein äquivalenter Dauerschallpegel von 
35 dB(A) bei geschlossenen Fenstern akzeptiert. Auch für den Tagschutz wurde auf 
Einzel- und auf Dauerschallpegel abgestellt und ein ausreichender Kommunikations-
schutz bei LAeq 45 dB(A) und LAmax 55 dB(A) innen anerkannt (BVerwG, Urteil v. 
16. März 2006, BVerwGE, Bd. 125, S. 116 (214 f., 222 f., 225 ff.)). Im Hinblick auf die 
Einzelfallbezogenheit der Rechtsprechung im Bereich des § 9 Abs. 2 LuftVG ist die 
Rechtsposition der Betroffenen durchaus unbefriedigend. Zur Gewährleistung eines 
wirksamen Fluglärmschutzes im Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren be-
darf es daher dringend der immer wieder geforderten untergesetzlichen Konkretisie-
rung relevanter Grenzwerte entsprechend den Regelungen der 16. BImSchV für den 
Bereich des Straßen- und Schienenverkehrslärms (SRU 2004, Tz. 659; KOCH und 
WIENEKE 2003b, S. 1159; SCHULZE-FIELITZ 2003, S. 152; STOROST 2004, 
S. 264).  
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825. Die durch § 8 Abs. 1 S. 3 LuftVG n. F. nunmehr vorgeschriebene Berücksichti-
gung der für die Festsetzung der Lärmschutzbereiche gemäß § 2 Abs. 2 FluLärmG 
n. F. maßgeblichen Lärmpegel im Rahmen von Planfeststellung und Genehmigung 
ersetzt die dringend erforderliche Fluglärmschutzrechtsverordnung gerade nicht, was 
auch im Gesetzgebungsverfahren erkannt worden ist (Deutscher Bundestag 2006b, S. 
12). Denn die Lärmschwellenwerte für die beiden Tag-Schutzzonen und die Nacht-
Schutzzone im Sinne des FluLärmG sind keine akzeptorbezogenen Grenzwerte für 
den aktiven Lärmschutz, sondern ausschließlich „Auslösewerte für passiven Schall-
schutz“, wie er detailliert in der maßgeblichen Rechtsverordnung gemäß § 7 FluLärmG 
geregelt werden soll. Insoweit bleibt die – vage – Zumutbarkeitsschwelle des § 9 
Abs. 2 LuftVG nach wie vor die entscheidende Grenze für die Verlärmung der Flug-
hafenumgebung. Die Schutzzonenwerte stärken auch nicht das Gewicht des Schutzes 
vor Lärm in der Abwägung. Denn im Rahmen der fachplanerischen Abwägung waren 
seit jeher und sind auch nach der Novellierung des Fluglärmschutzregimes Lärm-
schutzaspekte als integraler Bestandteil der Umweltverträglichkeit zu berücksichtigen, 
und zwar „alle mehr als geringfügigen Lärmbelastungen“ (st. Rspr. BVerwG, Urteil v. 
29. Januar 1991, BVerwGE, Bd. 87, S. 332, (341 ff.); BVerwG, Urteil v. 27. Oktober 
1998, BVerwGE, Bd. 107, S. 313, (322); KOCH und WIENEKE 2003b, S. 1159). Diese 
Abwägungsposition ist deutlich gewichtiger als es die Schutzzonenwerte sind. Immer-
hin wird man der „Verzahnung“ von LuftVG und FluLärmG nach § 8 Abs. 1 S. 3 und 4 
LuftVG sowie § 13 FluLärmG wohl entnehmen können, dass der durch die Schutzzo-
nenregelungen geschaffene passive Schallschutz nicht „im Rahmen der Abwägung“ 
abgeschwächt werden darf (so WYSK 2007, S. 248).  

9.2.6 Zusammenfassende Bewertung 

826. Der wesentliche Regelungsgehalt des hergebrachten und des novellierten Flu-
LärmG wird in Tabelle 9-4 in Bezug auf zivile Flugplätze vergleichend dargestellt. 
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Tabel le 9-4 

Wesentliche Elemente des FluLärmG 

FluLärmG a. F. FluLärmG n. F. 

Lärmschutzbereich  

Verkehrsflughäfen mit 
Fluglinienverkehr 
Lärmpegel LAeq > 67 dB(A) 

Lärmschutzbereich 

– Verkehrsflughäfen mit Fluglinien- oder 
Pauschalflugreiseverkehr  

– Verkehrslandeplätze mit Fluglinien- oder 
Pauschalflugreiseverkehr, Verkehrsaufkommen > 
25 000 Bewegungen/Jahr 

Lärmpegel tags LAeq ≥ 55/60 dB(A) nachts 
LAeq ≥ 53/55 dB(A), LAmax ≥ 6 mal 57 dB(A) 

Lärmschutzzone 1 
LAeq > 75 dB(A) 

Lärmschutzzone 2 
LAeq > 67 dB(A) 

Tag-Schutzzone 1 Tag-Schutzzone 2 Nacht-Schutzzone 

– Planungs- und Errichtungsverbot für „sensible“ öffentliche 
Einrichtungen 

– Planungs- und Errichtungsverbot für 
„sensible“ öffentliche Einrichtungen; 
Ausnahmen mit Schallschutz 
zulässig – Planungs- und Errichtungsverbot f. 

Schulen, Kindergärten u. ä. 
 

– Planungsverbot 
für Wohnungen 

– Errichtungs-
verbot für 
Wohnungen; 
vielfältige 
Ausnahmen für 
bestehende 
Bebauungs-
rechte (mit 
Schallschutz-
auflagen) 

– Wohnungen 
dürfen geplant 
und errichtet 
werden mit 
Schallschutz-
auflagen 

– Planungs-
verbot für 
Wohnungen; 
Ausnahme zur 
Innenverdich-
tung 

– Errichtungs-
verbot für 
Wohnungen; 
vielfältige 
Ausnahmen für 
bestehende 
Bebauungs-
rechte (mit 
Schallschutz-
auflagen) 

– z.T. zeitliche 
Beschränkung 
des 
Bebauungs-
rechts auf 
sieben Jahre 

– Wohnungen 
dürfen geplant 
und errichtet 
werden mit 
Schallschutz-
auflagen 

– Planungs-
verbot für 
Wohnungen; 
Ausnahme zur 
Innenverdich-
tung 

– Errichtungs-
verbot für 
Wohnungen; 
vielfältige 
Ausnahmen für 
bestehende 
Bebauungs-
rechte (mit 
Schallschutz-
auflagen) 

– z.T. zeitliche 
Beschränkung 
des 
Bebauungs-
rechts auf 
sieben Jahre 

Quelle: KOCH und WIENEKE 2003b, Abb. 2; erweiterte Darstellung 

827. Beurteilt man die Novellierung des FluLärmG an dem entscheidenden Maßstab 
einer Verbesserung des Lärmschutzes der Bevölkerung, so ergibt sich ein etwas zwie-
spältiges Bild. Einerseits konnten mit der Erweiterung des Anwendungsbereiches des 
Gesetzes, der Absenkung der Schutzzonen-Grenzwerte und der damit verbundenen 
Ausdehnung der Lärmschutzbereiche, der Einrichtung einer Nacht-Schutzzone, den 
Verbesserungen der Ansprüche auf Geldersatz für passive Schallschutzmaßnahmen 



646 

und der erstmaligen Begründung von Entschädigungsansprüchen für Beeinträchtigun-
gen des Außenwohnbereiches deutliche Verbesserungen des Schutzniveaus erreicht 
werden. Andererseits sind aber noch immer etliche Regelungselemente – insbeson-
dere die Relativierung der Bau- und Planungsverbote sowie die Übergangsfristen bei 
den Entschädigungsregelungen – derart ausgestaltet, dass ein effektiver Schutz vor 
fluglärmbedingten Beeinträchtigungen und Gefährdungen nur mit deutlichen Ein-
schränkungen gewährleistet werden kann. Eine unzureichende Beschränkung der zu-
lässigen Wohnbebauung im lärmbelasteten Flugplatzumfeld schwächt den erreichba-
ren Gesundheitsschutz darüber hinaus. Die Novellierung des LuftVG und damit die 
partielle Verzahnung dieser Regelungen mit dem FluLärmG dürften im Bereich des 
passiven Schallschutzes eine gewisse Schutzverstärkung und mehr Rechtssicherheit 
bringen. Hinsichtlich des aktiven Schallschutzes bleibt eine Fluglärmschutzverordnung 
nach dem Muster der 16. BImSchV dringlich. Auf der Grundlage von FluLärmG und 
LuftVG ist es auch nicht möglich, einen effektiveren Lärmschutz durch ein bundes-
weites Flughafenkonzept zu erreichen, in dem im Zuge einer Bundesraumordnung der 
Neu- und Ausbau von Flughäfen lärmschutzverträglich gesteuert wird. Insoweit fehlt es 
an der erforderlichen Planungskompetenz des Bundes (KOCH und WIENEKE 2003b, 
S. 1155). Die Flughafenplanung liegt weiterhin in der Zuständigkeit der Bundesländer, 
die je für sich ein möglichst dichtes Flugplatznetz als Wettbewerbsvorteil gegenüber 
anderen Bundesländern ansehen. Als Konsequenz hat die Zahl der Flugplätze in 
Deutschland in den zurückliegenden Jahren stark zugenommen. Insbesondere regio-
nale Flugplätze wurden vermehrt eingerichtet. Das Fluglärmschutzregime kann diese 
Entwicklung allenfalls durch seine gegebenenfalls einschlägigen Rechtspflichten in 
einem innerhalb der aufgezeigten Grenzen verträglichen Rahmen halten. Eine durch-
greifende Korrektur erfolgt nicht und kann nur durch eine Raumordnungskompetenz 
des Bundes erreicht werden (SRU 2005, Tz. 498  f.; HEYMANN und VOLLENKEMPER 
2005, S. 6 f.).  

9.3 Umgebungslärmrichtlinie 
828. Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (UmgebungslärmRL) ist in das 
BImSchG ein neuer sechster Teil über die Lärmminderungsplanung eingefügt worden 
(§§ 47a bis 47f BImSchG, eingefügt durch das Gesetz zur Umsetzung der EG-Richt-
linie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm v. 24. Juni 2005, 
BGBl. I S. 1794). Entsprechend der Zielsetzung der UmgebungslärmRL sind diese 
Bestimmungen darauf gerichtet, im Rahmen einer lärmquellenübergreifenden Schutz-
strategie schädliche Auswirkungen einschließlich Belästigungen durch Umgebungs-
lärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Der Begriff Umgebungs-
lärm erfasst dabei gemäß § 47b Nr. 1 BImSchG belästigende oder gesundheitsschädli-
che Geräusche im Freien, die durch menschliche Aktivitäten verursacht werden, 
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einschließlich des Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßen-, Eisenbahn- und Flugver-
kehr sowie Industriegeländen ausgeht. Letztlich soll der Umgebungslärm in besonders 
belasteten Gebieten reduziert, sowie vorhandene ruhige Gebiete vor vermehrten 
Lärmeinwirkungen geschützt werden. Dies soll auf der Grundlage eines zweistufigen 
Instrumentariums erfolgen, das zeitlich gestaffelt umzusetzen ist: Den ersten Schritt 
bilden strategische Lärmkartierungen, deren maßgebliche Funktion eine Bestandsauf-
nahme der aktuellen Lärmbelastung ist. Als zweiter Schritt soll auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Lärmkartierung die Lärmaktionsplanung gemäß § 47d BImSchG erfol-
gen, in deren Rahmen konkrete Maßnahmen zur Lärmminderung und zum Schutz 
ruhiger Gebiete definiert werden. Für Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sind die 
folgenden Bereiche relevant:  

– Ballungsräume: gemäß § 47b Nr. 2 BImSchG ein Gebiet mit einer Einwohnerzahl 
von über 100 000 und einer Bevölkerungsdichte von mehr als 1 000 Einwohnern pro 
Quadratkilometer, 

– Hauptverkehrsstraßen: gemäß § 47b Nr. 3 BImSchG Bundesfernstraßen, 
Landesstraßen oder sonstige grenzüberschreitende Straßen, jeweils mit einem Ver-
kehrsaufkommen von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, 

– Haupteisenbahnstrecken: nach § 47b Nr. 4 BImSchG Schienenwege von Eisenbah-
nen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz mit einem Verkehrsaufkommen von 
über 30 000 Zügen pro Jahr, 

– Großflughäfen: gemäß § 47b Nr. 5 BImSchG Verkehrsflughäfen mit einem Ver-
kehrsaufkommen von über 50 000 Bewegungen pro Jahr. 

In Bezug auf die quantitativ wichtigsten lärmbelasteten Bereiche (SCHULZE-FIELITZ 
in: KOCH/SCHEUING 2007, § 47c Rn. 13) waren gemäß § 47c Abs. 1 BImSchG bis 
zum 30. Juni 2007 strategische Lärmkarten zu erarbeiten, und zwar für 

– Ballungsräume mit mehr als 250 000 Einwohnern, 

– Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über sechs Millionen 
Kraftfahrzeugen pro Jahr, 

– Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 60 000 Zügen 
pro Jahr und 

– Großflughäfen. 

Für die übrigen Ballungsräume, Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken 
sind Lärmkarten bis zum 30. Juni 2012 zu erstellen. In Bezug auf die Bereiche, die der 
Kartierungspflicht der ersten Stufe unterfielen, soll die Aktionsplanung bis zum 
18. Juli 2008, für die übrigen Ballungsräume, Hauptverkehrsstraßen und Haupteisen-
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bahnstrecken bis zum 18. Juli 2013 abgeschlossen werden. Tabelle 9-5 veranschau-
licht den maßgeblichen Zeitplan. 

Tabel le 9-5 

Zeitplan für die Erarbeitung von Lärmkarten und Aktionsplänen 

Untersuchungsbereich Phase Lärmkarten bis Aktionspläne bis 

Ballungsräume > 250 000 Einw. 

Hauptverkehrsstraßen > 6 Mio. 
Fahrzeuge/Jahr 

Haupteisenbahnstrecken > 60 000 
Züge/Jahr 

Großflughäfen > 50 000 Bewegungen/Jahr 

 

 

1 

 

 

30. Juni 2007 

 

 

18. Juli 2008 

Ballungsräume > 100 000 Einw. 

Hauptverkehrsstraßen > 3 Mio. 
Fahrzeuge/Jahr 

Haupteisenbahnstrecken > 30 000 
Züge/Jahr 

 

2 

 

30. Juni 2012 

 

18. Juli 2013 

Quelle: POPP 2006, S. 45 

829. Für den Vollzug dieses Lärmschutzregimes sind gemäß § 47e Abs. 1 BImSchG 
grundsätzlich die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden ver-
antwortlich. Die meisten Bundesländer haben die Regelzuständigkeit der Gemeinden 
übernommen, unterstützen diese jedoch bei der Bewältigung der anspruchsvollen und 
komplexen Aufgaben der Lärmkartierung und der Lärmaktionsplanung sowohl in tech-
nischer, praktischer als auch in finanzieller Hinsicht. So stellt beispielsweise das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
den 280 betroffenen Kommunen landesweit verfügbare Geometrie- und Verkehrsdaten 
zur Verfügung, führt die Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen außerhalb der Bal-
lungsräume für Kommunen mit weniger als 250 000 Einwohnern und der Flughäfen 
Düsseldorf und Köln/Bonn durch, erhebt und stellt die Emissionsdaten für die gewerbli-
chen und industriellen Anlagen in den Ballungsräumen bereit und sammelt und über-
mittelt schließlich die Lärmkarten an das BMU (MUNLV o. J.; STÖCKER-MEIER et al. 
2007; Übersicht über die Zuständigkeiten für die Lärmkartierung in den einzelnen Bun-
desländern in Deutscher Bundestag 2008, S. 4 f.). In manchen Bundesländern wird 
hinsichtlich der Zuständigkeit auch differenziert. In Hessen ist etwa das Landesamt für 
Umwelt und Geologie für die Lärmkartierung zuständig, während die Regierungspräsi-
dien die Aktionsplanung vornehmen. In Mecklenburg-Vorpommern wird die Kartierung 
durch das Land durchgeführt, die Lärmaktionsplanung wiederum durch die Gemein-
den. 
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Nachfolgend werden der Stand und die Ergebnisse der Lärmkartierung der ersten 
Phase sowie wesentliche Grundsätze der inzwischen angelaufenen Lärmaktions-
planung dargestellt. Der von den Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes aus-
gehende Lärm kann in diese Betrachtung nicht einbezogen werden, da das für die 
Lärmkartierung gemäß § 47e Abs. 1 BImSchG zuständige Eisenbahnbundesamt bei 
Redaktionsschluss dieses Textes (Januar 2008) noch keine Lärmkarten vorgelegt 
hatte. 

9.3.1 Strategische Lärmkartierung 

9.3.1.1 Inhalt und Umfang 

830. Inhaltliche Vorgaben für die Lärmkartierung ergeben sich neben § 47c 
BImSchG aus der 34. BImSchV (Verordnung über die Lärmkartierung, BGBl. I vom 
6. März 2006, S. 516), die zur Konkretisierung der Anforderungen an Lärmkarten er-
lassen worden ist. Darüber hinaus hat die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immis-
sionsschutz (LAI) Hinweise zur Lärmkartierung veröffentlicht (LAI 2006), die den für die 
Kartierung zuständigen Stellen als Vollzugshilfe dienen. In Bezug auf den Inhalt der 
Lärmkarten verweist § 47c Abs. 2 BImSchG auf die in Anhang IV der Umgebungs-
lärmRL normierten Mindestanforderungen und die gemäß Anhang VI der Europäischen 
Kommission zu übermittelnden Daten. Danach müssen Daten zu den folgenden As-
pekten dargestellt werden: 

– zur Lärmsituation, ausgedrückt durch einen Lärmindex, 

– zur Überschreitung eines Grenzwertes, 

– über die geschätzte Anzahl an Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern in einem 
Gebiet, die bestimmten Werten eines Lärmindexes ausgesetzt sind sowie 

– die geschätzte Anzahl der Menschen in einem belasteten Gebiet. 

Gemäß § 4 Abs. 1 der 34. BImSchV muss die Kartierung in Bezug auf Ballungsräume 
neben den sog. Hauptlärmquellen, das sind alle Hauptverkehrsstraßen, alle Haupt-
eisenbahnstrecken und alle Großflughäfen – soweit diese erheblichen Umgebungslärm 
hervorrufen – auch auf 

– sonstige Straßen, 

– sonstige Schienenwege von Eisenbahnen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz, 

– Schienenwege von Straßenbahnen i. S. d. § 4 Personenbeförderungsgesetz, 

– sonstige Flugplätze für den zivilen Luftverkehr sowie 
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– Industrie- und Gewerbegelände, auf denen sich eine oder mehrere IVU-Anlagen 
befinden, einschließlich Häfen für die Binnen- oder Seeschifffahrt mit einer Gesamt-
umschlagsleistung von mehr als 1,5 Mio. t pro Jahr,  

erstreckt werden. Die Lärmkarten sind gemäß § 47c Abs. 4 BImSchG alle fünf Jahre 
nach dem Zeitpunkt ihrer Erstellung zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. 
Konkrete inhaltliche Anforderungen an diese Darstellungen sind in der 34. BImSchV 
statuiert.  

Den Anforderungen der UmgebungslärmRL entsprechend sind unterschiedliche Karten 
zu erarbeiten. Dies folgt zum einen aus dem in der Richtlinie definierten Sinn und 
Zweck der Kartierung, nach dem die der EU Kommission zu übermittelnden Daten auf-
bereitet, die Bürger informiert und eine Grundlage für die Lärmaktionspläne geschaffen 
werden sollen. Zur Erfüllung jedes einzelnen dieser Zwecke bedarf es nach Anhang IV 
Nr. 4 der UmgebungslärmRL einer anderen Art von Lärmkarte. Gemäß § 4 Abs. 2 der 
34. BImSchV werden Lärmkarten darüber hinaus getrennt für jede Lärmart – Straßen-
lärm, Schienenlärm, Fluglärm, Industrie- und Gewerbelärm einschließlich Hafenlärm – 
erstellt. Über diese Lärmquellen separierende Kartierung hinaus wird jedoch nicht ge-
fordert, für einzelne Gebiete auch einheitliche Lärmkarten zu erarbeiten, in denen eine 
vollständige Übersicht über alle relevanten Lärmquellen sowie deren Zusammenwirken 
gegeben wird. Weder die UmgebungslärmRL noch die §§ 47a ff. BImSchG nebst un-
tergesetzlichem Instrumentarium schließen die Aufstellung einer derartigen Lärmge-
samtkarte explizit aus. Eine alle Lärmquellen integrierende Betrachtung wird indessen 
nicht gefordert, obwohl aus der Definition des Begriffes Umgebungslärm in Art. 3 lit. a) 
der UmgebungslärmRL eindeutig folgt, dass Umgebungslärm i. S. d. Richtlinie die 
Summationswirkung sämtlicher erfassten Lärmquellen beinhaltet (KOCH und PRALL 
2002, S. 673). Im Übrigen ist auch vom Schutzziel der UmgebungslärmRL her eine 
akzeptorbezogene und damit in dieser oder jener Weise summative Betrachtung un-
verzichtbar. Summenkonflikte sind daher im Rahmen der Lärmkartierung deutlich zu 
machen (FELDMANN 2005, S. 357; MITSCHANG 2006, S. 436). 

In den Lärmkarten ist die Lärmsituation mit Isophonenbändern (= Lautstärkepegel in 
einem Bereich ± 5 db) entsprechend der DIN 18005 Teil 2, Ausgabe September 1991, 
farblich darzustellen. Dies erfolgt auf der Grundlage der Lärmindizes Lden und Lnight wie 
in Tabelle 9-6 abgebildet. 
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Tabel le 9-6 

In den strategischen Lärmkarten abzubildende Lärmindizes 

Lden Lnight 

 > 45 dB(A) bis 50 dB(A) (optional) 

> 55 dB(A) bis 60 dB(A) > 50 dB(A) bis 55 dB(A) 

> 60 dB(A) bis 65 dB(A) > 55 dB(A) bis 60 dB(A) 

> 65 dB(A) bis 70 dB(A) > 60 dB(A) bis 65 dB(A) 

> 70 dB(A) bis 75 dB(A) > 65 dB(A) bis 70 dB(A) 

> 75 dB(A) > 70 dB(A) 

SRU/UG 2008/Tab. 9-6 

Diese Indizes sind in § 2 der 34. BImSchV in Verbindung mit Anhang I der Umge-
bungslärmRL definiert. Lden bezeichnet dabei den während der Zeitabschnitte Tag, 
Abend und Nacht (day: von 6.00 bis 18.00 Uhr, evening: von 18.00 bis 22.00 Uhr, 
night: von 22.00 bis 6.00 Uhr) über einen Zeitraum von 24 Stunden zu errechnenden 
äquivalenten Dauerschallpegel während eines einjährigen Beurteilungszeitraumes. Der 
Lärmindex Lnight bezieht sich dagegen ausschließlich auf den Nachtzeitraum zwischen 
22.00 und 6.00 Uhr. Die Bestimmung der Lden- und der Lnight-Werte erfolgt gemäß § 5 
Abs. 1 der 34. BImSchV durch Berechnung. Die Erarbeitung gemeinschaftseinheitli-
cher Berechnungsverfahren wird in Art. 5 Abs. 1 UmgebungslärmRL für die Zukunft in 
Aussicht gestellt. Zum Zeitpunkt der ersten Phase der Lärmkartierung existierten ent-
sprechende Verfahren jedoch noch nicht. Für die Lärmkartierung in Deutschland wur-
den auf der Grundlage von § 5 Abs. 1 der 34. BImSchV durch das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sowie das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) die folgenden Vorläufigen Berech-
nungsverfahren für den Umgebungslärm erarbeitet und im Bundesanzeiger (Ausgabe 
Nr. 154a vom 17. August 2006, S. 1-218) veröffentlicht: 

– Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Schienenwegen 
(VBUSch), 

– Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS), 

– Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen (VBUF) 
und die  

– Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie und Ge-
werbe (VBUI). 

Die Berechnung der Belastetenzahlen erfolgt auf der Grundlage der Vorläufigen Be-
rechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB, 
Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 75 vom 20. April 2007, S. 4137; s. für weitere inhaltliche 
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Anforderungen an die Lärmkartierung SCHULZE-FIELITZ in: KOCH/SCHEUING 2007, 
§ 47c Rn. 22 ff.; Tz. 837 ff.). 

831. Von der zweistufigen Kartierungspflicht sind in Deutschland insgesamt 

– 82 Großstädte, 

– circa 40 000 Straßenkilometer der Hauptverkehrsstraßen, 

– circa 10 000 Schienenkilometer der Haupteisenbahnstrecken sowie 

– die zehn Großflughäfen: Frankfurt/Main, München, Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, 
Berlin (Tegel), Hamburg, Hannover, Nürnberg und Berlin (Schönefeld) 

erfasst (Deutscher Bundestag 2004, S. 20 ff.). Über die Großstädte hinaus unterliegen 
aber auch viele kleinere Gemeinden der Kartierungspflicht, da diese innerhalb eines 
Ballungsraumes mit der für die Kartierungsschwelle relevanten Einwohnerzahl liegen 
(Grüne Liga 2007). 

9.3.1.2 Herausforderungen für die Planungsträger 

832. Die bis zum 30. Juni 2007 für die aufgezeigten von der ersten Kartierungsstufe 
erfassten Bereiche zu leistende strategische Lärmkartierung hat die von der Kartie-
rungspflicht Betroffenen vor zum Teil erhebliche Herausforderungen gestellt 
(STÖCKER-MEIER et al. 2007, S. 7). Diese gehen maßgeblich auf einen knappen 
Zeitrahmen, die Komplexität der Aufgabe sowie Unsicherheiten in Bezug auf wichtige 
inhaltliche Fragen zurück. Ursächlich für den Zeitdruck war auch die verspätete Um-
setzung der UmgebungslärmRL in das deutsche Recht. Diese hätte gemäß Art. 14 
Abs. 1 UmgebungslärmRL bis zum 18. Juli 2004 geleistet werden müssen. Die Umset-
zung im Rahmen der im Juni 2005 in Kraft getretenen §§ 47a bis f BImSchG erfolgte 
damit etwa ein Jahr zu spät und führte dazu, dass zwischen dem Ende der Kartie-
rungsfrist am 30. Juni 2007 und dem Inkrafttreten des sechsten Teils des BImSchG 
lediglich zwei Jahre Zeit lagen (s. zum Gesetzgebungsverfahren REPKEWITZ 2006, 
S. 409 f.). Das die Vorschriften des sechsten Teils des BImSchG konkretisierende In-
strumentarium wurde noch deutlich später erlassen bzw. vereinbart. Die 34. BImSchV 
wurde im März 2006 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, die vorläufigen Berechnungs-
verfahren für den Umgebungslärm nach § 5 Abs. 1 der 34. BImSchV wurden im August 
2006 im Bundesanzeiger veröffentlicht und erst im September 2006 konnte zwischen 
den beteiligten Akteuren Einvernehmen über die LAI Hinweise zur Lärmkartierung er-
zielt werden. Nach dem Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen mussten in den 
Bundesländern noch die Vollzugszuständigkeiten festgelegt werden. Erst danach 
konnte mit dem aufwändigen Kartierungsprozess begonnen werden. 

Für die Erstellung strategischer Lärmkarten ist umfangreiches Datenmaterial erforder-
lich. Diese Daten waren zu Beginn der Kartierung zum Teil unvollständig, zum Teil 
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konnten auch die für die Lärmkartierung zuständigen Stellen nicht auf vorhandene 
Daten zurückgreifen, da diese von anderen Verwaltungsträgern vorgehalten wurden, 
die anfangs nicht dazu bereit waren, die Daten kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
Entsprechende gesetzliche Konkretisierungen fehlen (REPKEWITZ 2006, S. 413). Die 
Problematik der Datenherausgabe durch andere Verwaltungsträger konnte aber weit-
gehend überwunden werden. Waren die erforderlichen Daten jedoch nicht vorhanden, 
mussten sie erhoben werden. So fehlten zum Teil etwa Bestandsaufnahmen bereits 
vorhandener Schallschutzeinrichtungen sowie Informationen über Gebäudehöhen, 
Straßenbeläge oder die auf bestimmten Straßen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. 
Die Erhebung dieser Daten war für die Kartierung von grundlegender Bedeutung, da 
die Qualität und die Vollständigkeit der Eingangsdaten der entscheidende Faktor für 
die Zweckdienlichkeit der strategischen Lärmkarten ist. Wurden an Stelle der tatsäch-
lichen Daten modellierte Daten zugrunde gelegt, begründet dies die Gefahr unzuver-
lässiger Ergebnisse, da bereits kleine Abweichungen der tatsächlichen Gegebenheiten 
zu erheblichen Veränderungen der Beurteilung der Lärmsituation führen. Neben quali-
tätsverbesserten Lärmkarten hat die Datenerhebung den Vorteil, dass die Daten auch 
für andere Planungsverfahren genutzt werden können und daher künftig Kosteneinspa-
rungen begründen werden. 

Mangels bundesweit verbindlicher Vorgaben bestand zudem Unklarheit über die erfor-
derliche Untersuchungstiefe. So wurde in einigen Gemeinden eine Erfassung auch 
kleiner Nebenstraßen und Sackgassen durchgeführt. Andere Kartierungen wurden auf 
große Straßen beschränkt. Die insoweit einschlägigen LAI-Vorgaben (LAI 2006, 
Nr. 2.2) wurden zum Teil aus Kostengründen nicht beachtet. Vor dem Hintergrund der 
unterschiedlichen Herangehensweise können die vorhandenen Lärmkarten nur be-
grenzt miteinander verglichen werden. Dies führt insbesondere bei Straßen, die durch 
mehrere Bundesländer verlaufen, dazu, dass für dieselbe Straße unterschiedliche 
Lärmwerte ermittelt wurden. Die Länder arbeiten derzeit an der Überwindung dieser 
Unstimmigkeiten. 

9.3.1.3 Ergebnisse der Kartierung 

833. Im Januar 2008 waren dem UBA Lärmkartierungen für die folgenden Ballungs-
räume mit mehr als 250 000 Einwohnern gemeldet: Augsburg, Berlin, Bremen, Frank-
furt, Hamburg, Karlsruhe, Leipzig, Mannheim, München, Stuttgart, Wiesbaden. Damit 
hatten lediglich elf der insgesamt 27 auf der ersten Stufe kartierungspflichtigen 
Ballungsräume ihre Meldepflicht an das UBA erfüllt (Deutscher Bundestag 2008, S. 6). 
In vielen Fällen waren die anfangs im Internet veröffentlichten strategischen Lärmkar-
ten nicht vollständig und wurden in der Folgezeit kontinuierlich ergänzt und verbessert. 
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9.3.1.3.1 Bewertungsmaßstäbe 

834. Will man Qualität und Ertrag der Kartierung bilanzieren, sind im Hinblick auf den 
gesetzlich geforderten Inhalt der Karten und die auf ihrer Grundlage durchzuführende 
Lärmaktionsplanung die folgenden Kriterien unverzichtbar: 

Vol lständigkeit der zu erfassenden Lärmquel len 

835. Darzustellen sind die Lärmbelastungen durch den Straßen-, Schienen- und 
Luftverkehr sowie die Industrie in Bezug auf die Indizes Lden und Lnight. Wegen der Kar-
tierungszuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes für Schienenwege des Bundes (s. 
Tz. 829) beschränkt sich die Kartierungspflicht der Städte und Gemeinden auf die übri-
gen Schienenwege; dies betrifft insbesondere den öffentlichen Personennahverkehr. 

Angabe der Belastetenzahlen 

836. Für jede kartierungsrelevante Lärmquelle sind im Hinblick auf die zu erheben-
den Lärmintervalle (s. Tab. 9-6) gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 3 der 34. BImSchV tabellarische 
Angaben über die geschätzte Zahl von Personen erforderlich, die in den Gebieten in-
nerhalb der darzustellenden Isophonenbänder wohnen. Die Berechnung erfolgt auf der 
Grundlage der VBEB (Tz. 830). 

Überschreitung relevanter Grenzwerte 

837. In grafischer Form sind gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 2 der 34. BImSchV 
Überschreitungen relevanter Lärmgrenzwerte darzustellen, aufgrund derer Lärm-
schutzmaßnahmen in Erwägung gezogen oder eingeführt werden. Auf welche Werte 
insoweit abzustellen ist, ist jedoch weder in der UmgebungslärmRL noch in der deut-
schen Umsetzungsgesetzgebung statuiert. Die Belastungsschwelle, ab deren Errei-
chen Lärmschutzmaßnahmen in Betracht gezogen oder ergriffen werden, stellt die 
Auslöseschwelle der Lärmaktionsplanung dar. Neben den insoweit in den einzelnen 
Bundesländern zugrunde gelegten Auslösewerten (s. dazu noch detailliert Tz. 848) 
müssen aber auch Überschreitungen rechtlich festgesetzter Lärmgrenzwerte darge-
stellt werden. Dies folgt daraus, dass ein effektives Lärmschutzregime jedenfalls Maß-
nahmen zur Eindämmung bestehender Grenzwertüberschreitungen beinhalten muss. 
Im deutschen Recht sind Lärmgrenzwerte in Bezug auf den Straßenverkehr insbeson-
dere in der 16. BImSchV, hinsichtlich des Anlagenlärms in Nr. 6 der TA Lärm und für 
Sportanlagen in der 18. BImSchV statuiert. Zwar unterliegen nach dem deutschen 
Recht nicht sämtliche dieser Lärmquellen zwingend dem Kartierungserfordernis. So 
sind nach § 4 Abs. 1 der 34. BImSchV in die Lärmkartierung der Ballungsräume neben 
den Hauptlärmquellen auch sonstige Straßen, Schienenwege, Flugplätze sowie In-
dustrie- und Gewerbegelände, auf denen sich eine oder mehrere Anlagen nach dem 
Anhang I der IVU-Richtlinie befinden, einzubeziehen; allerdings nur, wenn diese sons-
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tigen Lärmquellen erheblichen Umgebungslärm hervorrufen. Der UmgebungslärmRL 
liegt indessen ein weiter gehender Ansatz zugrunde. So ist in Nr. 8 der Anlage IV der 
Richtlinie ausdrücklich vorgesehen, dass zusätzlich zu den Lärmkarten für den 
Straßenverkehrs-, Eisenbahn- und Fluglärm sowie den Industrie- und Gewerbelärm 
auch Karten für andere in der Richtlinie nicht näher bezeichnete Lärmquellen erstellt 
werden können. Vor diesem Hintergrund unterliegen auch Überschreitungen der in 
Nr. 6 der TA Lärm statuierten Immissionsrichtwerte und der Lärmgrenzwerte der 
18. BImSchV dem Kartierungserfordernis. 

Gesamtlärmbelastung 

838. Im Hinblick auf die Schutzrichtung der UmgebungslärmRL ist es zudem 
erforderlich, die summierte Belastung durch unterschiedliche Lärmquellen darzustellen. 
Wie dargelegt zielt bereits der Begriff „Umgebungslärm“ auf eine Gesamtbetrachtung 
der Lärmeinwirkungen (Tz. 830). Auch kann eine sachgerechte Lärmminderungs-
planung nicht ohne eine Gesamtlärmbetrachtung auskommen. Dementsprechend ist 
es gemäß § 47d Abs. 1 S. 3 BImSchG für die Lärmaktionsplanung auch vorgeschrie-
ben, die Belastung eines Ortes durch mehrere Lärmquellen zu berücksichtigen. Dies 
gelingt aber nur, wenn die Gesamtlärmbelastung bereits im Rahmen der Lärmkartie-
rung deutlich gemacht wird. Anderenfalls ist im Zuge der nachfolgenden Lärmaktions-
planung eine angemessene summative Gesamtlärmbetrachtung nachzuholen. 

Ruhige Gebiete 

839. Nach § 47d Abs. 2 S. 2 BImSchG soll die Lärmaktionsplanung auch darauf ge-
richtet sein, ruhige Gebiete gegen eine Lärmzunahme zu schützen. Voraussetzung 
dafür ist, dass die für die Planung zuständigen Behörden Kenntnis über die Lage die-
ser Gebiete und ihrer Belastungen haben. Diese Informationen können zwar insbeson-
dere mit Hilfe der Lärmkarte, in der die Gesamtlärmbelastung dargestellt ist, ermittelt 
werden. Eine derartige Ermittlung im Vorfeld der Planung belastet die Arbeiten jedoch 
erheblich. Daher bietet es sich über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehend an, 
ruhige Gebiete in den Lärmkarten zu erheben. Problematisch ist jedoch, dass insoweit 
keine gesetzlichen Grenzwerte festgelegt sind. Auch bei der Formulierung der LAI-
Hinweise gelang keine Abstimmung einschlägiger Werte (LAI 2006; 2007). Aus der 
Begriffsdefinition in Art. 3 lit. l) UmgebungslärmRL folgt immerhin, dass für die Qualifi-
kation eines Gebietes als ruhig die Gesamtlärmbelastung maßgeblich sein muss. Ein 
ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum ist danach ein von der zuständigen Behörde 
festgelegtes Gebiet, in dem beispielsweise der Lden-Index oder ein anderer geeigneter 
Lärmindex für sämtliche Schallquellen einen bestimmten, von dem Mitgliedstaat fest-
gelegten Wert nicht übersteigt. 



656 

Mithin ist jede kartierungspflichtige Stelle eigenverantwortlich für die Festlegung ent-
sprechender Grenzwerte und Kriterien zuständig. Bei den bisher vorliegenden Auswei-
sungen waren teils objektive, teils subjektive Aspekte entscheidend. So wurden in 
Nordrhein-Westfalen Gebiete berücksichtigt, deren Fläche größer als 10 km2 ist und 
die mit Mittelungspegeln unter 40 dB(A) belastet sind. Dabei war eine Betrachtung des 
Gesamtgeräusches aus Straßen-, Schienen-, Flug- sowie Industrielärm maßgeblich 
(LAI 2007, S. 5, 34). In Hamburg wird ein aus Lärmgrenzwerten und subjektiven Krite-
rien kombinierter Ansatz zugrunde gelegt. Für die Einordnung als ruhiges Gebiet ist ein 
Pegel von 55 dB(A) und für die Einordnung als besonders ruhig von 45 dB(A) maßgeb-
lich. Als qualitative Kriterien sind 

– die räumliche Nähe zu Wohngebieten (Stadtoasen als Ruheplätze im Alltag), 

– die Schutzfunktion gegenüber Gefährdungen des Straßenverkehrs und 

– eine Größe, die eine Naherholung ohne Störung ermöglicht, 

relevant (RICHARD et al. 2008, S. 28 ff.). Demgegenüber wurden jedoch Gebiete als 
ruhig ausgewiesen, die zum Teil stark lärmbelastet sind. Ausschlaggebend war, dass 
die Gebiete zur Naherholung genutzt werden und daher vor einer Lärmzunahme ge-
schützt werden sollen. 

Grundsätzlich entspricht die Kombination subjektiver und objektiver Faktoren der Um-
gebungslärmRL, wobei die Maßgeblichkeit eines akustischen Lärmpegels aus Art. 3 
lit. l) folgt. Allerdings sollte der Pegel nicht zu hoch sein. Die Lärmbelastung sollte zur 
Vermeidung erheblicher Belästigungen langfristig einen Grenzwert von 55 dB(A) nicht 
übersteigen (Tz. 807). Eine effektive Erholung, die mit dem Schutz ruhiger Gebiete 
sichergestellt werden soll, kann auf der Grundlage dieses Grenzwertes indessen nicht 
erreicht werden. Insofern sollte zumindest der in Nr. 6.1 lit. e) der TA Lärm für reine 
Wohngebiete maßgebliche Immissionsrichtwert von 50 dB(A) entscheidend sein, bes-
ser noch der gemäß Nr. 6.1 lit. f) für Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
relevante Wert von 45 dB(A). Die Gebiete müssen zudem eine gewisse Größe aufwei-
sen. Dass auch subjektive Merkmale herangezogen werden dürfen, ergibt sich aus 
Art. 2 Abs. 1 UmgebungslärmRL, in dem der Geltungsbereich der Richtlinie unter an-
derem auf den Umgebungslärm erstreckt wird, dem Menschen in öffentlichen Parks 
oder anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraumes ausgesetzt sind. Stellt man in-
soweit auf die Naherholungsfunktion ab, so können grundsätzlich alle Gebiete als ruhig 
qualifiziert werden, die für die Erholung genutzt werden. 

Um eine einheitliche Praxis zu gewährleisten, sind bundesweit geltende Ausweisungs-
kriterien erforderlich. Neben objektiven können auch subjektive Aspekte statuiert wer-
den. Im Gegensatz zu dem ursprünglichen Regierungsentwurf für die nationale Umset-
zung der UmgebungslärmRL ist in den §§ 47a bis f BImSchG allerdings keine spezifi-
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sche Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung 
normiert (Deutscher Bundestag 2004, S. 9, § 47 p Abs. 2 Nr. 11). Diese kann aber auf 
der Grundlage von § 47f Abs. 1 Nr. 4 BImSchG erlassen werden, nach dem durch 
Rechtsverordnung Kriterien für die Festlegung von Maßnahmen in Lärmaktionsplänen 
festgelegt werden können. Da es für den Schutz ruhiger Gebiete entscheidend ist, 
diese zunächst festzulegen, steht die Regelung in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Lärmaktionsplanung. 

Übersicht l ichkeit  und Transparenz 

840. Die Lärmkarten sind gemäß § 7 der 34. BImSchV in für die Öffentlichkeit 
verständlicher Darstellung in leicht zugänglichen Formaten zu verbreiten. Soweit vor-
handen, sollen dafür elektronische Kommunikationsmittel verwendet werden. Erforder-
lichenfalls ist der Öffentlichkeit eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten 
zur Verfügung zu stellen. Die Übersichtlichkeit der Lärmkarten ist für die erforderliche 
Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sowie anderer Behörden (Tz. 849 ff.), 
aber auch als Ausgangsinformation für die Lärmaktionsplanung von essentieller Be-
deutung. 

9.3.1.3.2 Lärmkartierungen der fünf größten deutschen Städte 

841. Betrachtet man auf dieser Grundlage die der Öffentlichkeit über das Internet 
zugänglichen Lärmkarten der fünf größten deutschen Städte Berlin, Hamburg, Mün-
chen, Köln und Frankfurt am Main, so werden zum Teil deutliche Defizite der Karten 
offenbar. Immerhin haben alle Städte inzwischen Lärmkarten veröffentlicht (Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung 2007; BSU 2007; RGU 2008; MUNLV o. J.; HLUG 
2007). Diese bilden auch die zu erfassenden Lärmquellen vollständig ab und enthalten 
die erforderlichen Angaben über die Belastetenzahlen, so beispielsweise für Berlin die 
in Tabelle 9-7 dargestellten Zahlen.  
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Tabel le 9-7 

Belastetenzahlen Berlin 

 Straße  Straßen- u.  
U-Bahn 

Eisen- u.  
S-Bahn 

Industrie/Gewerbe Flugverkehr 

 Belastete Belastete Belastete Belastete Belastete 

dB(A) Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight 

>45 - 50* - - - - - - - - - - 

>50 - 55 - 183 800 - 31 400 - 77 900 - 100 - 61 400 

>55 - 60 220 200 146 400 38 000 16 600 104 600 31 800 200 100 133 100 12 000 

>60 - 65 155 000 135 300 25 700 6 300 42 200 10 300 100 0 96 600 600 

>65 - 70 140 200 56 300 11 600 500 17 200 2 600 100 0 20 100 0 

>70 - 75 112 600 - 1 400 - 5 100 - 0 - 1 500 - 

>70 - 1 400 - 0 - 400 - 0 - 0 

>75 20 800 - 0 - 800 - 0 - 0 - 

Summe 2447 2721 0 0 800 400 0 0 0 0 

* nach ULR optionale Erfassung, davon hier kein Gebrauch gemacht 

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2007, verändert 

Allerdings findet sich in keiner der öffentlich zugänglichen Lärmkartierungen eine Dar-
stellung von Überschreitungen gesetzlicher Lärmgrenzwerte und der zumutbaren Ge-
samtlärmbelastung. Ansatzweise wird eine summative Betrachtung der Lärmimmissio-
nen lediglich in Berlin ermöglicht. Über die Lärmkartierungen der einzelnen Lärmquel-
len hinaus steht dort eine Lärmkarte zur Verfügung, die die Fassadenpegel an Wohn-
gebäuden im Einwirkbereich von Hauptlärmquellen darstellt. So sind zumindest sämtli-
che auf ein Wohngebäude einwirkenden Lärmquellen, die der Kartierungspflicht 
unterliegen, in einer Karte erfasst (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2007).  

Eine Kartierung ruhiger Gebiete ist lediglich für Hamburg in öffentlich zugänglicher 
Form verfügbar (RICHARD et al. 2008, Abb. 7).  

Die Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit der Lärmkarten ist nur zum Teil gut. Prob-
leme bereiten insbesondere die von einigen Städten verwendeten sehr großen Doku-
mente, die es dem Verwender handelsüblicher Software nur unter großen Schwierig-
keiten gestatten, sich über die Lärmbelastung zu informieren. Positiv hervorzuheben 
sind dagegen die von Berlin, München und Köln angebotenen Möglichkeiten der ad-
ressgenauen Belastungsabfrage.  

842. Die veröffentlichten Lärmkarten bestätigen, dass die Bevölkerung unter einer 
erheblichen Lärmbelastung leidet. Dabei ist der Straßenverkehr die bedeutendste 
Lärmquelle, gefolgt vom Flug- und Schienenverkehr. Viele Wohnnutzungen sind 
Straßenverkehrslärmpegeln von bis zu 70 dB(A), teilweise sogar darüber, ausgesetzt. 
So sind von der erfassten Berliner Bevölkerung etwa 20 % Lärmpegeln von Lden über 
55 dB(A) und knapp 16 % von Lnight über 50 dB(A) ausgesetzt (in die Erhebung der 



659 

Lärmbelastung wurden 3 332 249 Einwohner einbezogen, Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung 2007). Im Ballungsraum Frankfurt am Main sind sogar knapp 30 % der 
Einwohner Straßenlärmpegeln von Lden über 55 dB(A) und circa 20 % von Lnight über 
50 dB(A) ausgesetzt (in die Erhebung wurden 664 000 Einwohner einbezogen, 
ACCON 2007, S. 26). Die Kartierungen und Belastetenzahlen verdeutlichen auch, dass 
die aus Gesundheitsschutzgründen zu fordernden Schutz- bzw. Vorsorgewerte von 65 
bzw. 55 dB(A) (Tz. 807) zumindest in den Großstädten weiträumig verfehlt werden. Die 
im Vergleich zu den übrigen Lärmquellen relativ niedrigen Belastetenzahlen in Bezug 
auf Industrie- und Gewerbelärm (s. Tab. 9-7) gehen auf ein Defizit der Umgebungs-
lärmRL zurück. Gemäß Art. 3 lit. a) der UmgebungslärmRL ist die Kartierungspflicht auf 
den von IVU-Anlagen ausgehenden Lärm beschränkt. Dies entspricht allerdings nicht 
der tatsächlichen Belastungssituation. IVU-Anlagen sind umfassend gesetzlich reguliert 
und müssen als Grundbedingung eines gesetzeskonformen Betriebes die relevanten 
Lärmgrenzwerte einhalten. Die Lärmemissionen industrieller und gewerblicher Anla-
gen, die die Bevölkerung tatsächlich erheblich belasten, gehen jedoch ganz überwie-
gend auf Anlagen zurück, die nicht der IVU-Richtlinie unterfallen. Erhebliche Lärm-
belästigungen gehen auch von dem in der UmgebungslärmRL nicht explizit regulierten 
An- und Ablieferverkehr aus, der im Zusammenhang mit dem Betrieb von IVU-Anlagen 
entsteht. Dieser ist zwar nach den maßgeblichen Berechnungsgrundlagen zu erfassen. 
Dies wurde jedoch bislang vielfach nur unzureichend in die Praxis umgesetzt. Bei einer 
künftigen Überarbeitung der Richtlinie sollte eine Korrektur dieser Defizite erfolgen. 

9.3.2 Lärmaktionsplanung 

843. Das zweite Element des Lärmminderungskonzeptes bilden die Lärmaktions-
pläne, die gemäß § 47d Abs. 1 BImSchG bis zum 18. Juli 2008 zunächst für die von 
der ersten Stufe der Kartierungspflicht erfassten Bereiche (Tz. 828, Tab. 9-5) und bis 
zum 18. Juli 2013 für sämtliche Ballungsräume, Hauptverkehrsstraßen und Haupt-
eisenbahnstrecken aufgestellt werden müssen. Alle Pläne sind regelmäßig fünf Jahre 
nach Ihrer Erstellung zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten, bei be-
deutsamen Entwicklungen für die Lärmsituation jedoch bereits vor diesem Zeitpunkt. 

9.3.2.1 Inhalt und Zielsetzung der Lärmaktionspläne 

844. Gemäß § 47d Abs. 1 BImSchG dienen Lärmaktionspläne der Regelung von 
Lärmproblemen und Lärmauswirkungen für bestimmte näher bezeichnete räumliche 
Bereiche. Dazu sind in § 47d BImSchG und den Anhängen V und VI der Umgebungs-
lärmRL formelle und materielle Anforderungen statuiert. Gemäß § 47d Abs. 2 S. 2 
BImSchG sind darüber hinaus ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des Lärms zu 
schützen. Konkretisierungen dieser Pflicht sind aber gesetzlich nicht statuiert. 
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Räumlicher Bereich der Lärmaktionspläne 

845. Zunächst sind Lärmaktionspläne nach § 47d Abs. 1 S. 1 BImSchG für Orte in 
der Nähe der von der ersten Stufe der Kartierungspflicht erfassten Hauptlärmquellen 
(s. Tz. 828) sowie für Ballungsräume mit mehr als 250 000 Einwohnern aufzustellen. 
Dabei ist von der erforderlichen räumlichen Nähe auszugehen, wenn ein Gebiet von 
dem Lärm einer Hauptlärmquelle belastet wird (SCHULZE-FIELITZ in: 
KOCH/SCHEUING 2007, § 47d Rn. 25).  

Zwischen den Bundesländern wird diskutiert, ob eine Lärmaktionsplanung für alle von 
der Kartierungspflicht erfassten Gebiete erforderlich ist oder ob die Planung auf die 
Gebiete beschränkt werden darf, in denen Lärmprobleme festgestellt werden. So wird 
in den LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung erläutert, dass Lärmaktionspläne zu-
mindest für die kartierten Gebiete aufzustellen sind, in denen Werte gemäß § 4 Abs. 4 
S. 1 Nr. 2 der 34. BImSchV dargestellt sind (LAI 2007, S. 4). Dies betrifft Überschrei-
tungen der Werte, die Überlegungen zu Lärmschutzmaßnahmen begründen oder zum 
Ergreifen solcher Maßnahmen führen werden. Gegen eine derartige räumliche Be-
schränkung des Planungsbereiches spricht indessen, dass erst eine Gesamtbetrach-
tung des kartierten Gebietes die erforderliche quellenübergreifende und integrierte 
Lärmaktionsplanung (Tz. 830, 838) ermöglicht. 

Formelle Anforderungen 

846. Die Lärmaktionspläne müssen nach Anh. V Nr. 1 bestimmte formelle 
Anforderungen erfüllen. Dazu gehört unter anderem 

– eine Beschreibung des Ballungsraumes, der Hauptverkehrsstraßen, der 
Haupteisenbahnstrecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu 
berücksichtigen sind, 

– Angaben über alle geltenden Grenzwerte gemäß Art. 5 UmgebungslärmRL, 

– eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten und 

– eine Bewertung der geschätzten Zahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, 
sowie Angaben von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen.  

Materiel le Anforderungen 

847. Kernstück der Aktionspläne sind die Lärmminderungsmaßnahmen, zu denen 
nach Anh. V Nr. 2 der UmgebungslärmRL unter anderem 

– Instrumente der Verkehrsplanung, 

– Instrumente der Raumordnung, 

– auf die Geräuschquelle ausgerichtete technische Maßnahmen, 
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– die Verringerung der Schallübertragung und 

– verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Maßnahmen oder Anreize 

zählen. 

Die Auswahl konkreter Maßnahmen steht dabei im Ermessen der zuständigen Behör-
den. Bei der Maßnahmenfestlegung sollten aber gemäß § 47d Abs. 1 S. 3 BImSchG 
die Prioritäten beachtet werden, die sich gegebenenfalls aus der Überschreitung rele-
vanter Grenzwerte oder aufgrund anderer Kriterien ergeben und insbesondere für die 
in den Lärmkarten ausgewiesenen wichtigsten Bereiche gelten. Diese das Ermessen 
lenkenden Anforderungen bestimmen das von den zuständigen Verwaltungsträgern zu 
leistende Arbeitsprogramm maßgeblich. So erfordert die Prioritätensetzung das Fest-
legen eines Vorranges bestimmter Maßnahmen anhand der aus den Lärmkarten er-
kennbaren Belastungsschwerpunkte. Diese wichtigsten Bereiche werden einerseits 
durch die Zahl der Lärmbelasteten, andererseits durch das Maß der Lärmeinwirkungen 
bestimmt. Maßgeblich für die Rangfolge der Maßnahmen ist neben der Überschreitung 
bestimmter Grenzwerte insbesondere das Zusammenwirken mehrerer Lärmquellen an 
einem Ort. Darüber hinaus sind für die Prioritätensetzung aber auch ökonomische Er-
wägungen relevant. Dies folgt aus dem 11. Anstrich des Anh. V Nr. 1 der Umgebungs-
lärmRL, nach dem in die Pläne – soweit verfügbar – finanzielle Informationen, wie un-
ter anderem Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalysen und Kosten-Nutzen-Analysen 
aufzunehmen sind. 

Zudem wird eine zukunftsgerichtete Planung verlangt, die neben planerischer Weitsicht 
und Rationalität (SCHULZE-FIELITZ in: KOCH/SCHEUING 2007, § 47d Rn. 54) auch 
koordinatorisches Geschick erfordert. Dies folgt aus den in V Nr. 1 Anstriche 8 bis 10 
der UmgebungslärmRL statuierten Anforderungen an den Inhalt der Lärmaktionspläne, 
nach denen diese Angaben über  

– die bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung, 

– die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre geplant 
haben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete sowie 

– die langfristige Strategie 

enthalten müssen. Die Gemeinden müssen daher zunächst eine Bestandsaufnahme 
aktueller und geplanter Lärmschutzmaßnahmen durchführen. In diese Bestandsauf-
nahmen sind nicht nur die Maßnahmen der für die Lärmaktionsplanung zuständigen 
Stellen – überwiegend die Umweltämter – einzubeziehen, sondern auch die Maßnah-
men anderer Akteure, beispielsweise der Verkehrsbehörden und der kommunalen 
Bauleitplanung. Über die Angaben bezüglich der in den nächsten fünf Jahren geplan-
ten Maßnahmen hinaus ist eine langfristige Strategie erforderlich. Aus diesen Anforde-
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rungen ergibt sich die Notwendigkeit einer frühzeitigen Kooperation der betroffenen 
Ressorts und eine koordinierte Abstimmung der Maßnahmen. 

Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete müssen auch in das integrierte Konzept der 
Lärmaktionsplanung einfließen. Dabei kann es aber in den Fällen, in denen auf der 
Grundlage subjektiver Kriterien lärmbelastete Gebiete als ruhig gekennzeichnet wer-
den (Tz. 839), nicht ausreichen, auf den in § 47d Abs. 2 S. 2 BImSchG geforderten 
Schutz vor einer weiteren Zunahme der Lärmbelastung abzustellen. Vielmehr muss die 
Behörde in diesen Fällen Zielwerte festlegen, die eine effektive Erholung auch unter 
lärmmedizinischen Gesichtspunkten sicherstellen. Die Aktionsplanung muss dann auf 
das Erreichen dieser Zielwerte gerichtet sein. 

Nach Anh. V Nr. 3 UmgebungslärmRL sollten die Aktionspläne außerdem Schätzwerte 
für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen enthalten, die sich belästigt 
fühlen, unter Schlafstörungen leiden oder anderweitig beeinträchtigt sind. Diese Anfor-
derungen zusammengenommen verdeutlichen, dass eine Lärmminderung in Form 
eines umfänglichen Managements der Lärmsituation verlangt wird (SCHULZE-FIELITZ 
in: KOCH/SCHEUING 2007, § 47d Rn. 52). Konkrete Fristen, innerhalb derer die in 
den Plänen vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen sind, finden sich weder im 
BImSchG noch in der UmgebungslärmRL. Auch eine Fristsetzung durch die für die 
Aktionsplanung verantwortlichen Behörden ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

9.3.2.2 Auslösekriterien 

848. Gemäß Art. 8 Abs. 1 UAbs. 1 UmgebungslärmRL erfolgt im Rahmen der 
Lärmaktionsplanung erforderlichenfalls eine Regelung der Lärmminderung. Aus der 
Richtlinie ergeben sich aber keine Anhaltspunkte dafür, wann diese Erforderlichkeit 
einer Lärmminderungsplanung vorliegt. Auch in der nationalen Umsetzungsgesetz-
gebung wurde auf eine Konkretisierung verzichtet. Die ursprünglich von der Bundes-
regierung vorgesehene Normierung eines einheitlichen Wertepaares von 65 dB(A) Lden 
bzw. 55 Lnight dB(A) als einheitliches Auslösekriterium für die Lärmaktionsplanung für 
alle Lärmarten war im Bundesratsverfahren nicht durchsetzbar (LAHL 2007, S. 1). Um 
insofern eine bundeseinheitliche Regelung zu erreichen, hat das Land Baden-
Württemberg im April 2006 einen Antrag zur Änderung und Erweiterung der 
34. BImSchV in den Bundesrat eingebracht. Im Wesentlichen sollte danach die 
34. BImSchV um einen Paragrafen über die Lärmaktionsplanung erweitert werden. 
Regelungsbedürftige Lärmprobleme und Lärmauswirkungen sollten danach vorliegen, 
wenn an Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern oder anderen schutzwürdigen Ge-
bäuden Lden 70 dB(A) oder Lnight 60 dB(A) erreicht oder überschritten werden. Im Hin-
blick auf die Lärmaktionspläne des Jahres 2018 sollte die Notwendigkeit einer Senkung 
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dieser Werte auf Lden 67 oder 65 dB(A) oder auf Lnight 57 oder 55 dB(A) geprüft werden 
(Bundesrat 2006, S. 2). Der Antrag ist jedoch gescheitert. 

Diese Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung waren jedoch für die Vermeidung von 
Gesundheitsschäden und -gefährdungen sowie erheblicher Belästigungen viel zu hoch. 
Insofern müssen die eine Maßnahmenplanungspflicht auslösenden Grenzwerte an den 
Nah-, Mittel- und Fernzielen (SRU 1999, Tz. 465 f., 493; 2004, Tz. 664; und oben 
Tz. 807) orientiert sein (UBA 2007b), die in Tabelle 9-8 dargestellt sind. 

Tabel le 9-8 

Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung 

Umwelthandlungsziel Zeitraum Lden Lnight 
Vermeidung von 
Gesundheitsgefährdung 

kurzfristig 65 dB(A) 55 dB(A) 

Minderung der  
erheblichen Belästigung 

mittelfristig 60 dB(A) 50 dB(A) 

Vermeidung von  
erheblicher Belästigung 

langfristig 55 dB(A) 45 dB(A) 

Quelle: UBA 2007b 

In den Bundesländern werden jedoch fast durchweg höhere Auslösewerte zugrunde 
gelegt, so zum Beispiel (jeweils Tag/Nacht): 

– Berlin 70/60 dB(A) in der ersten Stufe und 65/55 dB(A) in der zweiten Stufe der 
Aktionsplanung, 

– Hamburg 70 dB(A) in der ersten Stufe, 65/55 dB(A) in der zweiten Stufe (RICHARD 
et al. 2008, S. 5), 

– Bremen 70/60 dB(A) in der ersten Stufe, keine Angaben für die zweite Stufe 
(Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 2007), 

– Nordrhein-Westfalen 70/60 dB(A) (MUNLV 2007), 

– Mecklenburg Vorpommern 71/60 dB(A) in der ersten Stufe, 65/55 dB(A) in der 
zweiten Stufe, 

– Brandenburg 65/55 dB(A). 

Zumindest die Auslösewerte für die erste Phase der Aktionsplanung sind deutlich zu 
hoch. Das am häufigsten verwendete Wertepaar 70/60 dB(A) entspricht unter anderem 
den für Wohn- und Kleinsiedlungsgebiete in den Verkehrslärmschutzrichtlinien 
zugrunde gelegten „Sanierungswerten“, reflektiert aber nicht eine den Erkenntnissen 
der Lärmwirkungsforschung entsprechende Lärmschutzpolitik. Darüber hinaus liegen 
die aufgezeigten Auslösewerte weit über den Immissionswerten, die in der TA Lärm 
sowie der 16. und der 18. BImSchV statuiert sind und die als Zielwerte für die Lärm-
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aktionsplanung herangezogen werden müssen. So gelten etwa gemäß Nr. 6.1 lit. d) 
und e) der TA Lärm die Tag-Nacht-Wertepaare von 55/40 dB(A) im Hinblick auf allge-
meine Wohngebiete und 50/35 dB(A) für reine Wohngebiete als maßgebliche Immissi-
onsrichtwerte. Wird die Lärmaktionsplanung nur auf Gebiete beschränkt, in denen die 
oben genannten Auslösewerte erreicht oder überschritten werden, werden Verstöße 
gegen die zahlreichen einschlägigen Lärmregelwerke bewusst ignoriert und damit die 
Grundaufgabe der Lärmminderungsplanung verfehlt. Denn diese zielt nicht bloß auf 
eine Sanierung besonders problematischer Belastungslagen, sondern auf die sukzes-
sive Herstellung befriedigender Wohnumfelder, in denen die Bevölkerung weder Ge-
sundheitsgefährdungen noch erheblichen Belästigungen ausgesetzt wird. Die Auslö-
sewerte müssen sich daher an den lärmmedizinischen Erkenntnissen orientieren, so 
dass für die erste Stufe der Lärmaktionsplanung das Wertepaar 
Lden/Lnight ≥ 65/55 dB(A) und für die zweite Stufe 60/50 dB(A) maßgeblich sein müssen 
(UBA 2006a; SRU 2004, Tz. 664; oben Tz. 807). 

9.3.2.3 Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

849. Die Lärmaktionsplanung ist eng mit unterschiedlichen privaten und öffentlichen 
Interessen verknüpft und erfordert daher eine umfängliche Information und Mitwirkung 
der Öffentlichkeit und der Behörden, die in ihrem Aufgabenbereich berührt sind. 

Öffent l ichkeit  

850. Nur durch eine unmittelbare Mitwirkung der im Plangebiet lebenden und 
arbeitenden Bevölkerung ist es überhaupt möglich, Lärmsituationen der tatsächlich 
empfundenen Belastungslage entsprechend zu beurteilen und sachgerechte Lärmmin-
derungsmaßnahmen zu definieren. Die Gemeinde kann sich durch einen Dialog mit der 
Öffentlichkeit ein besseres Bild über die Erwartungen und Wünsche der Bürger ver-
schaffen. Darüber hinaus kann durch eine frühzeitige, strukturierte und ernst genom-
mene Mitwirkung eine verbesserte Akzeptanz der Maßnahmenplanung erreicht wer-
den. Die Öffentlichkeitsmitwirkung bietet zudem den Vorteil, dass divergierende Anlie-
gen, beispielsweise das Interesse der Wohnbevölkerung an verkehrsberuhigten 
Straßen und das Interesse der an diesen Straßen ansässigen Geschäftsleute an einer 
guten Erreichbarkeit, von vornherein offenkundig werden und im Rahmen der Planung 
ausgeglichen werden können. Schließlich erhöht die Mitwirkung und Information der 
Öffentlichkeit den Druck auf die für die Maßnahmenumsetzung verantwortlichen 
Verwaltungsträger (FELDMANN 2005, S. 357). 

Insofern ist zunächst eine solide Information über wesentliche, die Lärmaktionsplanung 
betreffende Aspekte erforderlich. Dazu sind gemäß § 7 der 34. BImSchV für die Unter-
richtung der Öffentlichkeit geeignete Lärmkarten zu verbreiten, die die unter Text-
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ziffer 834. ff. dargestellten Anforderungen erfüllen. Für die Phase der Lärmaktions-
planung wird in § 47d Abs. 3 BImSchG verlangt, dass die Öffentlichkeit zu den 
Planungsvorschlägen zu hören ist. Dazu muss ihr rechtzeitig und effektiv die Möglich-
keit eingeräumt werden, an der Ausarbeitung der Pläne mitzuwirken. Dies gilt auch für 
die spätere Überprüfung der Pläne. Für jede Phase der Mitwirkung sind angemessene 
Fristen und ausreichende Zeitspannen vorzusehen. Die Ergebnisse der Mitwirkung 
sind bei der Planaufstellung zu berücksichtigen, die Öffentlichkeit ist über die getroffe-
nen Entscheidungen zu unterrichten. Damit setzt das nationale Recht im Wesentlichen 
die Vorgaben der UmgebungslärmRL um. Ergänzend ist jedoch noch erforderlich, dass 
auch die Lärmaktionspläne der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und verteilt werden. 
Nach Art. 1 UAbs. 1 lit. b) UmgebungslärmRL soll überdies nicht nur gewährleistet 
werden, dass die Öffentlichkeit über Umgebungslärm, sondern auch über seine Aus-
wirkungen informiert wird. Schließlich ist der Begriff der Öffentlichkeit noch entspre-
chend der Legaldefinition in Art. 3 lit. v) UmgebungslärmRL auszulegen. Danach un-
terfallen dem Begriff neben einer oder mehreren juristischen Personen auch die 
Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen dieser Personen gemäß den nationalen 
Vorschriften und Gepflogenheiten. Über individuelle Bürger hinaus sind daher insbe-
sondere auch Nichtregierungsorganisationen und die lokale Politik in den Beteiligungs-
prozess einzubeziehen. Die Mitwirkung der Kommunalpolitik ist dabei sehr wichtig, da 
diese so frühzeitig von den erforderlichen Maßnahmen überzeugt werden kann. Dies 
ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Maßnahmen später nicht von politischer 
Seite blockiert, sondern mit der erforderlichen Rückendeckung umgesetzt werden 
können. 

Die teilweise unvollständige, im übrigen 1:1-Umsetzung der UmgebungslärmRL stellt 
ein potenzielles Hindernis für einen effektiven Vollzug der Öffentlichkeitsbeteiligungs-
vorschriften dar. Da die Richtlinie darauf beschränkt ist, die wesentlichen Elemente 
dieser Beteiligung festzulegen, bedarf es ersichtlich einer Konkretisierung des Beteili-
gungsverfahrens auf mitgliedstaatlicher Ebene (SCHULZE-FIELITZ in: 
KOCH/SCHEUING 2007, § 47d Rn. 155). Diese Konkretisierung ist allerdings bei der 
Richtlinienumsetzung nicht erfolgt. Auch die LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung 
können die erforderliche gesetzliche Konkretisierung nicht ersetzen, da ihnen zum Ei-
nen die Rechtsverbindlichkeit fehlt, und zum Anderen wesentliche Aspekte des 
Mitwirkungsverfahrens, beispielsweise konkrete Fristen, nicht angesprochen werden 
(LAI 2007, S. 9 f.). 

851. Über die Lärmbelastungen informieren viele der von der Kartierungspflicht der 
ersten Phase erfassten deutschen Städte und Gemeinden mittlerweile auf ent-
sprechenden Internetseiten (Tz. 841). Informationen über die konkrete Ausgestaltung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung finden sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes 
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(Januar 2008) jedoch erst vereinzelt (RICHARD et al. 2008, S. 36 ff.; Senatsverwaltung 
für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 2008). 

Andere Behörden und Träger öffentl icher Belange 

852. Die Notwendigkeit der Beteiligung anderer Behörden ergibt sich zunächst aus 
der Tatsache, dass die Lärmaktionsplanung nicht auf die räumlichen Grenzen einzel-
ner Gemeinden beschränkt sein darf, sondern auf gemeindeübergreifende Gesamt-
konzepte ausgerichtet sein muss. Dies trifft insbesondere auf die Maßnahmenplanung 
in Bezug auf Straßen zu, die durch mehrere Gemeinden eines Ballungsraums führen. 
So erfolgt zum Beispiel in Hamburg eine Koordinierung der Maßnahmen mit den 14 
dem Ballungsraum zuzurechnenden Schleswig-Holsteinischen Gemeinden (RICHARD 
et al. 2008, S. 34). Darüber hinaus werden viele der in den Plänen definierten Maß-
nahmen nicht von den für die Lärmaktionsplanung verantwortlichen Gemeinden vollzo-
gen, sondern von anderen durch die Planung in ihrem Aufgabenbereich berührten Trä-
gern öffentlicher Verwaltung. 

In Bezug auf die grenzüberschreitende Koordination folgt aus § 47d Abs. 4 i. V. m. 
§ 47c Abs. 3 BImSchG, dass bei der Ausarbeitung von Lärmaktionsplänen in Grenz-
gebieten eine Zusammenarbeit der Gemeinden mit den zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten erforderlich ist. Eine Kooperation mit anderen deutschen Gemeinden 
ist dagegen nicht verbindlich vorgeschrieben. Diese ist allerdings unumgänglich, wenn 
es um die Reduzierung von Lärmbelastungen aus Gemeindegrenzen überschreitenden 
Lärmquellen geht.  

Ist eine Gemeinde nicht für die Durchführung der in dem Lärmaktionsplan festge-
schriebenen Maßnahmen zuständig, erfolgt die Durchsetzung gemäß § 47d Abs. 6 
i. V. m. § 47 Abs. 6 BImSchG durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der 
zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung. Um diese Durchsetzung zu gewährleisten, 
ist eine frühzeitige Beteiligung der Vollzugsbehörden erforderlich, die allerdings nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Nur wenn die Maßnahmenplanung jedoch im Einver-
nehmen (LAI 2007, S. 11) mit diesen Behörden erfolgt, ist ein effektiver Vollzug ge-
währleistet. Die für die Maßnahmenumsetzung zuständigen Behörden müssen in die 
Lage versetzt werden, die Maßnahmen im Rahmen ihrer eigenen Planungen zu be-
rücksichtigen. Eine Einbindung der Vollzugsbehörden ermöglicht es den die Maßnah-
men planenden Behörden außerdem, die betroffenen Behörden zur Abgabe eigener 
Vorschläge aufzufordern. Dadurch werden die Informationsbasis der Planungsbehör-
den und die Akzeptanz der Maßnahmen bei den übrigen Behörden verbessert. Für die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gelten entsprechende Erwägungen. 
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9.3.2.4 Maßnahmen 

Mögliche Maßnahmen 

853. Die Maßnahmenauswahl hat sich zunächst an den einzelnen Lärmquellen zu 
orientieren, da in Bezug auf unterschiedliche Verursacher spezifische Maßnahmen 
unter Umständen gesetzlich vorgesehen sind und fachlich in Betracht kommen. Dar-
über hinaus muss das Lärmminderungspotential möglicher Aktionen ausschlaggebend 
sein, für das nicht nur die Reduzierung des Schallpegels, sondern auch die Senkung 
der Belastetenzahlen entscheidend ist. Ein Berliner Modellversuch hat etwa ergeben, 
dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung für den gesamten Kfz-Verkehr auf 30 km/h 
zwar nur zu einer Reduzierung des Mittelungspegels um 1,4 dB(A) führt, aber den An-
teil stark und äußerst stark Lärmbelästigter um 26 % senkt. Darüber hinaus gebührt 
dem aktiven Schallschutz grundsätzlich Vorrang vor dem passiven (LAI 2007, S. 14); 
dies folgt bereits aus den §§ 41 und 42 BImSchG.  

Dabei erfordert die Umsetzung der UmgebungslärmRL keine neuartigen Maßnahmen; 
die Richtlinienziele können mit den bereits seit Langem diskutierten Lärmminderungs-
instrumenten erreicht werden. Da diese bereits an anderen Stellen ausführlich und 
wiederholt erläutert worden sind (UBA 1994; SRU 2005, Tz. 254 ff., 446 ff.), erfolgt hier 
lediglich eine knappe Skizzierung der hinsichtlich des Straßen- und Schienenlärms in 
Betracht kommenden Maßnahmen. Diese werden nachfolgend zunächst in gebündel-
ter Form unabhängig von der Umsetzungszuständigkeit dargestellt. Auf die Konse-
quenzen, die sich daraus ergeben, dass die für die Lärmaktionsplanung zuständigen 
Gemeinden für den Vollzug vieler der aufgezeigten Maßnahmen nicht zuständig sind, 
wird daran anschließend eingegangen (Tz. 856). 

854. Zur Reduzierung des Straßenverkehrslärms sind mit Maßnahmen am Fahrzeug 
und an der Fahrbahn, also an den Lärmquellen, in der Verkehrswegeplanung sowie in 
der Verkehrslenkung drei Handlungsfelder für Lärmminderungsansätze möglich. So 
können die Fahrgeräusche von Fahrzeugen durch den Einsatz lärmarmer Reifen und 
Antriebstechniken reduziert werden (SRU 2005, Tz. 259 ff.). Die Erneuerung von 
Straßenbelägen unter Verwendung geräuschmindernder offenporiger und zweilagiger 
Asphaltschichten kann nach neueren Berechnungen Lärmminderungen um bis zu 7 
oder 8 dB(A) bewirken und ist insbesondere an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen 
wichtig, da dort sowohl die Geräuschpegel als auch die Belastetenzahlen hoch sind 
(WENDE et al. 2006; SRU 2005, Tz. 264). Auch der Austausch von gepflasterten durch 
asphaltierte Straßendecken oder die Auswahl geräuschreduzierender Pflasterbeläge 
kann zu deutlichen Lärmminderungen führen (LAI 2007, S. 21). 

Zu den zahlreichen Maßnahmen, die vielfach im Bündel zu verträglichen Ergebnissen 
führen, zählen  
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– die Freihaltung sensibler Gebiete von zunehmenden Lärmbelastungen durch den 
Straßenverkehr gemäß dem Grundsatz des § 50 BImSchG, 

– Änderungen der Verkehrszusammensetzung (lokale Verbote von z. B. LKW oder 
lauten Fahrzeugen), 

– Geschwindigkeitsreduzierungen (Einrichtung großflächiger Tempo-30- oder 
Schrittgeschwindigkeitszonen, gegebenenfalls nach Tageszeiten differenziert), 

– Verkehrsverbote, Straßenschließungen (z. B. Einrichtung von Fußgängerzonen), 

– Straßenraumgestaltung (Bündelung des Fahrzeugverkehrs auf der Straßenmitte; 
Wegnahme äußerer Fahrstreifen zugunsten von Fahrrad- oder Parkstreifen), 

– Instandsetzung und -haltung von Straßen, 

– Veränderungen der Verteilung des Personentransportaufkommens auf die unter-
schiedlichen Verkehrsträger durch eine Förderung und Attraktivitätssteigerung des 
ÖPNV, des Radfahr- und Fußgängerverkehrs, 

– die Einführung einer City Maut für Fahrzeuge mit geräuschstarken Reifen und/oder 
Motoren, 

– der Einsatz geräuscharmer Fahrzeuge im ÖPNV, 

– Benutzervorteile für besonders verträgliche Verkehrsträger (Busspuren), 

– die Verstetigung des Verkehrs (Steuerung der Ampelphasen, Anzeige von 
Geschwindigkeitsempfehlungen, Kreisverkehr), 

– Einbahnstraßen- und Sackgassensysteme,  

– ein Parkraummanagement sowie 

– die Abschirmung des Straßenverkehrslärms durch Schallschutzwände (s. ausführ-
lich zu diesen Maßnahmen UBA 1994, S. 67 ff.; KOCH et al. 2001, S. 10 ff.; SRU 
2005, Tz. 518; LAI 2007, S. 15 ff.; WICKE 2008, S. 23 ff.). 

Bei der Maßnahmenauswahl ist zu beachten, dass entgegen einer gängigen Argu-
mentation nicht ausschließlich Maßnahmen, die zu einer Reduzierung des Schall-
pegels von mindestens 3 dB(A) führen, als sinnvoll zu qualifizieren sind. Auch gerin-
gere Senkungen können spürbare Entlastungen bewirken (SRU 2005, Tz. 538; LAI 
2007, S. 14). Da zahlreiche lärmmindernde Maßnahmen gleichzeitig positive Effekte 
auf die Luftqualität haben, ist eine Koordinierung der Lärmaktions- und der Luft-
reinhalteplanung nach § 47 BImSchG erforderlich, um Synergieeffekte auszunutzen. 

855. Zur Reduzierung des Schienenverkehrslärms sind Maßnahmen am 
Ausbreitungsweg des Lärms, an den Schienenfahrzeugen, an den Fahrwegen sowie in 
Bezug auf den Betrieb möglich. Die Ausbreitung des Lärms kann zum einen durch die 
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Errichtung von Schallschutzwänden und -wällen vermindert werden, zum anderen aber 
auch durch die Verlegung von Rasen- anstelle von Schottergleisen. Um den Fahr-
zeuglärm zu reduzieren, bietet sich die Beschaffung lärmarmer Schienenfahrzeuge an. 
Bereits vorhandene Fahrzeuge können geräuschmindernd umgerüstet werden. Ein 
hohes Minderungspotenzial besteht im Hinblick auf die Antriebselemente, die Fahrge-
stelle und die Bremsen. An den Fahrwegen ist eine regelmäßige Schienenpflege wich-
tig. In Bezug auf den Verkehrsbetrieb sind neben Fahrerschulungen und Geschwindig-
keitsreduzierungen besonders Einschränkungen des nächtlichen Zugverkehrs an lärm-
sensiblen Orten wichtig (SRU 2004, Tz. 660; LAI 2007, S. 24 ff.). 

Zuständigkeit  für den Maßnahmenvol lzug 

856. Problematisch für die Effektivität der Lärmminderungspläne ist, dass die für die 
Aktionsplanung zuständigen Gemeinden nur zur Anordnung, Planung und dem Vollzug 
eines Teiles der aufgezeigten Maßnahmen zuständig sind. So sind für die sehr bedeut-
samen straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen nach § 45 StVO nicht die Gemein-
den, sondern die (Landes-)Straßenverkehrsbehörden zuständig. Gemäß § 45 Abs. 1 
S. 2 Nr. 3 StVO können diese zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abga-
sen den Verkehr beschränken, verbieten oder umleiten. Aufgrund der Abs. 1b und 1c 
der Vorschrift können die Straßenverkehrsbehörden auch Fußgängerbereiche, ver-
kehrsberuhigte Bereiche und im Einvernehmen mit der Gemeinde Tempo-30-Zonen 
anordnen. Die Zuständigkeit für die Nahverkehrsplanung liegt nach den ÖPNV-
Gesetzen der Bundesländer bei den Kreisverwaltungen. Die durch den Bau oder die 
Unterhaltung von Straßen durchzuführenden Lärmminderungsmaßnahmen liegen ab-
hängig von der Verantwortlichkeit für die Straßenbaulast in der Zuständigkeit unter-
schiedlicher Verwaltungsträger. So sind die Träger der Straßenbaulast der Bund für die 
Bundesfernstraßen, die Länder für die Landesfernstraßen, die Landkreise für die 
Kreisstraßen, die kreisfreien Städte für die Kreis- und Gemeindestraßen und die 
Gemeinden für die Gemeindestraßen, für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesfern-
straßen, wenn die Gemeinde mehr als 80 000 Einwohner hat sowie für Ortsdurchfahr-
ten im Zuge von Landes- oder Kreisstraßen, wenn die Gemeinde eine bestimmte 
Größe überschreitet (UBA 1994, S. 178). Neben den letztgenannten Zuständigkeiten 
erscheinen damit als wesentliche gemeindliche Kompetenzen im Bereich der Lärm-
minderung des Straßenverkehrs die Bauleitplanung und das Beschaffungswesen. Im 
Rahmen der Bauleitplanung können die Gemeinden etwa auf eine räumliche Trennung 
viel befahrener Straßen und Wohnnutzungen hinwirken oder Schlafräume in Wohnun-
gen nur an den der Straße abgewandten Häuserseiten zulassen (SRU 2005, Tz. 476). 
Bei der Fahrzeugbeschaffung für ihren Eigenbedarf oder für den Einsatz im ÖPNV 
durch kommunale Verkehrsbetriebe können die Gemeinden außerdem lärmarme Attri-
bute verlangen. Für einen ganz wesentlichen Teil der in Betracht kommenden Maß-
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nahmen sind aber nicht die Gemeinden, sondern andere Träger öffentlicher Verwal-
tung zuständig. 

Hinsichtlich der Bindungswirkungen der in den Lärmaktionsplänen definierten Maß-
nahmen gegenüber den Vollzugsbehörden ist zwischen solchen Maßnahmen zu diffe-
renzieren, die im Wege der Anordnung durchzusetzen sind und solchen, die eine 
planerische Festsetzung erfordern. Gemäß § 47 Abs. 6 S. 1 in Verbindung mit § 47d 
Abs. 6 BImSchG werden die in den Aktionsplänen festgelegten Maßnahmen durch 
Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger öffentlicher Ver-
waltung entweder nach dem BImSchG oder nach anderen Rechtsvorschriften durch-
gesetzt. Hinsichtlich dieser durch Anordnung durchzusetzenden Maßnahmen sind die 
zuständigen Behörden in dem Sinne gebunden, dass bei Vorliegen der Tatbestands-
voraussetzungen das in den Ermächtigungsgrundlagen für die Anordnungen voraus-
gesetzte Ermessen in Verbindung mit dem Maßnahmenteil des Lärmaktionsplanes 
reduziert ist und die Maßnahme daher umzusetzen ist (LAI 2007, S. 13). Schwächer ist 
die Bindungswirkung in Bezug auf planerisch festzusetzende Maßnahmen, da die 
zuständigen Planungsträger in den Lärmaktionsplänen vorgesehene planungsrecht-
liche Festlegungen gemäß § 47 Abs. 6 S. 2 BImSchG bei ihren Planungen zwar zu 
berücksichtigen haben, eine unbedingte Umsetzung aber nicht gefordert wird. Insofern 
besteht also noch Raum für eine planerische Abwägungsentscheidung, allerdings 
müssen die in den Aktionsplänen festgelegten Maßnahmen mit entsprechendem Ge-
wicht in die Abwägungsentscheidung einfließen. 

Die Zuständigkeitsvielfalt für den Maßnahmenvollzug erfordert einen sehr hohen Koor-
dinations- und Abstimmungsaufwand bei der Erarbeitung des Lärmminderungsplans. 
Dieser Aufwand wird noch dadurch erschwert, dass insbesondere bezüglich der auf 
der Grundlage der StVO anzuordnenden Maßnahmen eine Divergenz zwischen den 
Regelungskonzepten der StVO und den §§ 47a bis f BImSchG besteht. Während § 45 
StVO weitgehend als Rechtsgrundlage für punktuelle Verkehrsbeschränkungen ohne 
räumliche Gesamtschau ausgestaltet ist, verlangt die Lärmaktionsplanung ein auf das 
gesamte Gemeindegebiet bezogenes, integriertes und langfristig ausgerichtetes Kon-
zept (Tz. 844 ff.). Auch vor dem Hintergrund der Lärmaktionsplanung wird damit die 
Forderung nach einer gesetzlichen Fundierung der Gemeindeverkehrsplanung bekräf-
tigt, die den Gemeinden die für die Umsetzung einer solchen Planung erforderlichen 
Kompetenzen und finanziellen Mittel verschafft (SRU 2005, Tz. 484 ff.). 

9.3.2.5 Ansätze der Maßnahmenplanung 

857. Derzeit sind die zuständigen Behörden in den Bundesländern mit der Lärm-
aktionsplanung der ersten Stufe befasst. Dabei werden ganz überwiegend auf der 
Grundlage von Lärmpegeln (s. zu den zu hohen Auslösewerten bereits oben Tz. 848) 
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und Belastetenzahlen prioritäre Gebiete bestimmt, für die zuerst Maßnahmen festge-
legt werden (Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 2007; RICHARD et al. 
2008, S. 6 ff.). Empfohlen wird insofern ein dreistufiges Vorgehen: Auf der Grundlage 
der Lärmkarten sollen besondere Lärmbrennpunkte mit Belastungen von 75/65 dB(A), 
Lärmbrennpunkte mit Belastungen von 70/60 dB(A) und Lärmschwerpunkte mit Be-
lastungen von 65/55 dB(A) (jeweils Tag/Nacht) ermittelt werden. Die Lärmminderungs-
planung soll dann darauf gerichtet werden, im Rahmen eines Verkehrslärm-
Sanierungskonzeptes die Lärmbrenn- und Lärmschwerpunkte in einem Zeitraum von 
10 bis höchstens 20 Jahren zu sanieren. Durch aktive Lärmschutzmaßnahmen soll 
eine Reduzierung der Außenlärmpegel auf unter 65/55 dB(A) erreicht werden. Wo dies 
nicht möglich ist, sollen durch Schallschutzmaßnahmen am Bau Innenraumpegel von 
40/30 dB(A) bei guter Belüftung sichergestellt werden (WICKE 2008; NBBW 2008). 
Diese Werte entsprechen denen der 24. BImSchV über Schallschutzmaßnahmen an 
Verkehrswegen und sind aus lärmschutzfachlicher Sicht grundsätzlich akzeptabel. Den 
Besonderheiten des Flugverkehrs ist aber gesondert Rechnung zu tragen. Insbeson-
dere kann durch eine Steuerung der Flugzahlen zur Nachtzeit eine nach den einzelnen 
Nachtphasen differenzierende Lärmbelastung erreicht werden. 

Entsprechend des maßgeblichen Verursacheranteils des Straßenverkehrs an der 
Lärmbelastung ist die Aktionsplanung in vielen Kommunen zunächst auf diese Lärm-
quelle gerichtet. Dabei differenzieren einige große Städte, beispielsweise Hamburg, 
hinsichtlich der Aktionsplanung zwischen der gesamtstädtischen und der teilräumlichen 
(hier bezirklichen) Ebene, um die Lärmminderungspotenziale auf allen Ebenen umfas-
send ausschöpfen zu können (RICHARD et al. 2008, S. 5). Entwürfe der Maßnahmen-
pläne sind jedoch zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Kapitels noch nicht verfügbar. 
Erste Entwürfe werden für März 2008 angekündigt (Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucherschutz 2008). 

9.3.3 Bilanz und Ausblick 

858. Im Vergleich zu dem Lärmminderungsrecht des § 47a BImSchG a. F. ist der 
Anwendungsbereich der europarechtlich geprägten §§ 47a bis f BImSchG n. F. deut-
lich erweitert. Nunmehr ist die Lärmminderungsplanung nicht mehr auf Wohngebiete 
und sonstige schützenswerte Gebiete beschränkt, sondern erfasst alle im Sinne der 
UmgebungslärmRL lärmbelasteten Gebiete (SCHULZE-FIELITZ in: KOCH/SCHEUING 
2007, § 47 d) Rn. 167). Außerdem ist positiv hervorzuheben, dass eine gesetzliche 
Verpflichtung der zuständigen Verwaltungsträger eingeführt wurde, innerhalb be-
stimmter Fristen strategische Lärmkartierungen zu erstellen und Lärmaktionspläne zu 
erarbeiten. Dies erhöht die rechtliche Verbindlichkeit des Lärmminderungsinstrumen-
tariums und stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Überwindung des Vollzugs-
defizits des § 47a BImSchG a. F. dar. Die in den §§ 47a bis f BImSchG statuierten 
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Fristen für die Lärmkartierung und die Lärmaktionsplanung haben immerhin bewirkt, 
dass – zwar zum Teil verspätet – Lärmkarten erarbeitet und die Aktionsplanung in 
Gang gesetzt worden ist. Das Vorhandensein dieser Lärmkarten stellt einen großen 
Ertrag auf dem Weg hin zu einem verbesserten Lärmschutz dar. Nunmehr existieren 
zumindest für die kartierten Bereiche fundierte und im Rahmen der aufgezeigten qua-
litativen Grenzen einheitliche Darstellungen der tatsächlichen Lärmbelastungen. Zuvor 
waren allenfalls pauschalierte Angaben verfügbar. Auch haben die Veröffentlichung 
dieser Lärmkarten bzw. die unterbliebene fristgerechte Veröffentlichung bereits zu ei-
ner Steigerung der Aufmerksamkeit geführt, die der Lärmthematik in der Öffentlichkeit 
beigemessen wird. Darüber gibt die zunehmende Berichterstattung in den Medien Auf-
schluss (Süddeutsche Zeitung 18. Juli 2007, 03. Januar 2008; Tagesspiegel 
29. September 2007; Hamburger Abendblatt 25. April 2007, 04. Juli 2007).  

859. Für die Lärmaktionsplanung kommt es entscheidend darauf an, dass die 
Mitgliedstaaten trotz der im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip bislang fehlenden 
gemeinschaftsrechtlich verbindlichen Vorgaben des zu erreichenden Lärmschutz-
niveaus ein angemessenes Schutzniveau bestimmen, auf das die Planung gerichtet 
werden muss. Dieses Schutzniveau muss auf das Erreichen der für einen wirksamen 
Gesundheitsschutz erforderlichen kurz-, mittel- und langfristigen Grenzwerte von 65, 
62 und schließlich 55 dB(A) tagsüber sowie 55, 52 und 45 dB(A) nachts abstellen. Da-
bei ist ein alle relevanten Lärmquellen integrierender Ansatz zugrunde zu legen. An 
entsprechenden Zielsetzungen fehlt es soweit ersichtlich jedoch bislang im Rahmen 
aller analysierten Planungsprozesse. Überdies sind die derzeit diskutierten Auslöse-
werte für die Festlegung lärmreduzierender Maßnahmen in den Aktionsplänen für das 
Erreichen eines angemessenen Schutzniveaus viel zu hoch. Problematisch ist zudem, 
dass viele der für die Lärmminderung in Betracht kommenden Maßnahmen nicht von 
den für die Lärmaktionsplanung zuständigen Behörden vollzogen werden. Daher 
kommt es für eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmenbündel darauf an, dass die 
für die Lärmaktionsplanung zuständigen Behörden frühzeitig mögliche Maßnahmen 
definieren und mit den Vollzugsbehörden abstimmen. Trotz des großen Potenzials, das 
die Aktionsplanung für einen erfolgreichen Lärmschutz hat, dürfen die inhärenten 
Grenzen der Leistungsfähigkeit der örtlichen Planung aber nicht verkannt werden. 
Fehlt es an flankierenden Maßnahmen durch übergeordnete Verwaltungsträger, insbe-
sondere der EU-Organe, die auf die Reduzierung des Lärms an der Quelle gerichtet 
sind, muss der Lärmschutz defizitär bleiben. 

Als Hemmnis für einen effektiven Vollzug des Lärmschutzregimes stellen sich zudem 
die fehlenden Fristen für die Umsetzung der in den Lärmaktionsplänen definierten 
Maßnahmen dar, da die Gefahr begründet wird, dass die Maßnahmenumsetzung nicht 
mit der gebotenen Dringlichkeit betrieben wird. Vor diesem Hintergrund erscheint die 
Öffentlichkeitsbeteiligung als wichtiges Mittel, frühzeitig und dauerhaft Druck auf die 
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Behörden auszuüben, die Lärmbekämpfungsmaßnahmen zu realisieren (SCHULZE-
FIELITZ in: KOCH/SCHEUING 2007, § 47 d Rn. 154 m. w. N.). 

9.4 Empfehlungen 
860. Aus der vorangegangenen Darstellung ergeben sich die folgenden Empfehlun-
gen: 

Fluglärm 

861. Die Maßstäbe des nächtlichen Fluglärmschutzes sollten im Lichte der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse grundlegend überprüft werden. 

Die Vorschriften über Siedlungsbeschränkungen im Flughafenumfeld sollten konse-
quenter ausgestaltet und einstweilen restriktiv ausgelegt werden. Insbesondere sind 
die in § 5 Abs. 3 FluLärmG n. F. normierten Ausnahmetatbestände verfassungs-
konform dahingehend anzuwenden, dass keine Wohnbebauung in Gebieten mit ge-
sundheitsgefährdender Lärmeinwirkung zugelassen wird. Die zeitliche Beschränkung 
der Bebauungsrechte sollte de lege ferenda auf sämtliche Ausnahmetatbestände er-
streckt werden. 

Eine Rechtsverordnung, die die Ansprüche auf Aufwendungsersatz für Schalldämmun-
gen am Bau nach dem FluLärmG n. F. konkretisiert, sollte zügig erlassen werden und 
solche Schutzmaßnahmen gewährleisten, die den Schall im Innenraum auf ein Maß 
reduzieren, das im Einklang mit fortschrittlichen lärmmedizinischen Anforderungen 
steht. 

Zur Konkretisierung der für die Flughafenzulassung maßgeblichen Lärmgrenzwerte 
(§ 9 Abs. 2 LuftVG) ist weiterhin der Erlass einer entsprechenden Fluglärmschutz-
verordnung dringend erforderlich, um dem unverzichtbaren aktiven Lärmschutz rechts-
staatlich klare Orientierungspunkte zu geben. 

Die Standortplanung für Flughäfen sollte einer Bundesraumordnungskompetenz über-
antwortet werden, um den zu beobachtenden höchstproblematischen Standortwett-
bewerb zwischen den Bundesländern um den Ausbau von kleinen Regionalflughäfen 
und ehemaligen Militärflughäfen zu respektablen Zivilflughäfen zu steuern. Durch die 
zu erwartenden Fluglärmbelastungen ist kaum eine Tendenz problematischer als die-
ser Wildwuchs im föderalen Wettbewerb. 

Im Übrigen ist gerade hinsichtlich der Bekämpfung des Fluglärms eine aktive Rolle der 
Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union und in der Völkergemeinschaft 
von herausragender Bedeutung (s. dazu SRU 2004, Tz. 659). 
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Umgebungslärm 

862. In Bezug auf die Städte, in denen dies noch nicht geschehen ist, sollten die 
Lärmkartierungen in übersichtlicher und leicht handhabbarer Form allgemeinzugänglich 
über das Internet angeboten werden. Es muss durchweg die Möglichkeit geschaffen 
werden, Informationen über die Lärmbelastung konkreter Standorte einzuholen. 

Gegenstand der Kartierung sollten auch ruhige Gebiete im Sinne der Umgebungs-
lärmRL sein. Kriterien für die Ausweisung ruhiger Gebiete sollten im Verordnungswege 
statuiert werden. 

Der Vollzug des von der UmgebungslärmRL geprägten Lärmschutzregimes der §§ 47a 
bis f BImSchG erfordert spätestens im Zuge der Lärmaktionsplanung eine summative 
Betrachtung der Lärmeinwirkung aus den einzelnen relevanten Quellen. 

Für die Lärmaktionsplanung sollten Auslösewerte nach den Vorschlägen des Umwelt-
bundesamtes gesetzlich statuiert werden. Der Ablauf und die wesentlichen Schritte der 
Lärmaktionsplanung sollten durch eine Rechtsverordnung konkretisiert werden. 

Die mit der Lärmaktionsplanung betrauten Verwaltungsträger dürfen das Fehlen ge-
meinschaftsrechtlicher Schutzstandards nicht zum Anlass nehmen, bei der Aktions-
planung auf die Festlegung anspruchsvoller Zielwerte zu verzichten. Diese Zielwerte 
sollten kurzfristig auf eine flächendeckende Reduzierung des Umgebungslärms für 
Wohnnutzungen auf 65 dB(A), mittelfristig auf 62 dB(A) und langfristig auf 55 dB(A) 
tagsüber sowie 55, 52 und 45 dB(A) nachts gerichtet sein. 

Die Chancen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sollten vollen Umfanges 
genutzt werden, insbesondere mit Blick auf eine verbesserte Akzeptanz und Durch-
setzbarkeit der Lärmminderungsmaßnahmen. 

Zusätzlich zu den Maßnahmen, die durch die örtlichen Planungsträger festgesetzt wer-
den können, sind aber auch Maßnahmen zur Reduzierung des Lärms an der Quelle 
erforderlich. Insofern müssen auf EU-Ebene anspruchsvolle Lärmgrenzwerte unter 
anderem für Fahrzeugreifen und Motoren statuiert werden. 

Die fehlenden Fristen für eine Verwirklichung der in den Lärmaktionsplänen vorzu-
sehenden Maßnahmen dürfen nicht zum Anlass genommen werden, weiterhin auf den 
Vollzug der seit langem verfügbaren Lärmminderungsmaßnahmen zu verzichten. 
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